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30 

Vorprüfung 
der Umweltverträglichkeit 

Az.: 7.67.11.03.18-39 II 
 
 
Bei folgendem Verfahren wurde die Notwendigkeit einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß § 5 Abs. 1 i. V. m. 
Nr. 1 b) der Anlage 1 des Niedersächsischen Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), das zuletzt 
durch Gesetz vom 18.12.2019 (Nds. GVBl. S. 437) geändert 
worden ist, geprüft: 
 
Es ist eine Erweiterung der Abbaufläche um ca. 7 ha im be-
reits genehmigten Bodenabbau in der Stadt Melle, Gemar-
kung Markendorf geplant. 
 
Nach der Vorprüfung ist eine UVP für das genannte Vorhaben 
aus den folgenden Gründen nicht erforderlich. 
 
Abfälle fallen durch das Vorhaben nicht an. Oberflächenge-
wässer sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Umweltver-
schmutzungen und Belästigungen sowie eine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit besteht durch das Vorhaben nicht. 
Das Vorhaben kollidiert nicht mit regional- und bauleitplaneri-
schen Zielsetzungen. Die Fläche wird durch den Bodenabbau 
verändert, jedoch nicht versiegelt. Der natürliche Bodenauf-
bau wird auf der Abbaufläche vollständig verändert. Die tem-
porär minimierten Bodenfunktionen werden im Zuge der Re-
kultivierung wiederhergestellt. Durch die natürlichen Bodenbil-
dungsprozesse setzt eine natürliche Bodenentwicklung im 

Bereich der Auffüllungsfläche ein. Durch die Abbauarbeiten 
können wassergefährdenden Stoffe, wie beispielsweise Treib- 
und Schmierstoffe, in das Grundwasser gelangen. Es sind je-
doch Vermeidungsmaßnahmen, wie regelmäßige Wartung 
der Betriebsfahrzeuge außerhalb der Abbaustätte, vorgese-
hen. Durch das Vorhaben gehen temporär Pflanzenbestände 
und kleine Lebensräume für Tiere teilweise verloren. Es wer-
den Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt. 
Dadurch werden artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
vermieden. Der Bodenabbau wirkt sich auf das Landschafts-
bild aus. Der geplante Bodenabbau ist in Abbauabschnitte 
eingeteilt und räumlich sowie zeitlich begrenzt. Die visuelle 
Wahrnehmung wird nur temporär verändert und soll durch 
Schutzpflanzungen und Wälle abgemildert werden. In unmit-
telbarer Nähe zum Abbauerweiterungsgebiet befindet sich ein 
Baudenkmal. Dieses Denkmal wird durch das Vorhaben nicht 
negativ beeinflusst. Weitere besonders geschützte Gebiete 
oder Objekte sind nicht betroffen, weil am Standort nicht vor-
handen.    
  
Es sind insgesamt keine erheblichen Auswirkungen denkbar. 
Diese Bekanntgabe ist gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 
 
Osnabrück, den 20.04.2021 
 
 

Landkreis Osnabrück 
Fachdienst Umwelt 

Die Landrätin 
i. A. T. Richter 
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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zum Schutz von 

Landschaftsteilen im Landkreis Osnabrück OS 50 
(„Wiehengebirge und Nördliches Osnabrücker 

Hügelland“) vom 28. Sep. 2009  
im Gebiet der Stadt Melle 

vom 22.03.2021 
 
 
Aufgrund des § 19  in Verbindung mit §§ 14, 31 und 45 Abs. 1 
des Nieders. Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 19. Feb. 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1, § 21 des Gesetzes vom 11.11.2020 (Nds. 
GVBl. S. 451), wird verordnet: 
 
 

§ 1 
 
Im Gebiet der Stadt Melle wird die Grenze des Geltungsberei-
ches der Verordnung vom 28. Sep. 2009 über das Land-
schaftsschutzgebiet OS 50 „Wiehengebirge und Nördliches 
Osnabrücker Hügelland“ entsprechend der Eintragung in der 
Detailkarte (Maßstab 1 : 5.000) neu festgelegt. Die schwarze 
Linie an der Außenseite des grauen Bandes kennzeichnet die 
Grenze des Schutzgebiets. 
 
Der durch die Änderung betroffene Teilbereich des Land-
schaftsschutzgebietes ist der mitveröffentlichten Übersichts-
karte im Maßstab 1 : 25.000 zu entnehmen.  
 
 

§ 2 
 
Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung, die im Amts-
blatt für den Landkreis Osnabrück veröffentlicht ist.  
 
Die Verordnung und die Karten liegen vom Zeitpunkt der Be-
kanntmachung an beim Landkreis Osnabrück - untere Natur-
schutzbehörde - während der Dienststunden zur Einsichtnah-
me aus. Eine weitere Ausfertigung kann bei der Stadt Melle 
während der Dienststunden eingesehen werden. Die Einsicht-
nahme ist kostenfrei.  
 
 
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück in Kraft. 
 
 
 
Osnabrück, den 14.04.2021 
 
 
 

Landkreis Osnabrück 
Anna Kebschull 

Landrätin                                                   
 
 
 
Karten Seite 263 u. 264 
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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung zum Schutz von 

Landschaftsteilen im Landkreis Osnabrück OS 49 
(„Teutoburger Wald“) vom 16. Febr. 2004 im Gebiet der 

Stadt Bad Iburg 
vom 14.12.2020 

 
 
Aufgrund des § 19 in Verbindung mit §§ 14, 31 und 45 Abs. 1 
des Nieders. Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 19. Feb. 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt ge-
ändert durch Art. 3, § 21 des Gesetzes vom 20.05.2019 (Nds. 
GVBl. S. 88), wird verordnet: 
 
 

§ 1 
 
Im Gebiet der Stadt Bad Iburg wird die Grenze des Geltungs-
bereiches der Verordnung vom 16. Febr. 2004 über das Land-
schaftsschutzgebiet OS 49 „Teutoburger Wald“ entsprechend 
der Eintragung in den Detailkarten (Maßstab 1 : 5.000) neu 
festgelegt. 
 
Als Landschaftsschutzgebietsgrenzen entlang von Straßen 
und Wegen gilt die jeweils dem Schutzgebiet zugewandte 
Straßen-Wegebegrenzung; entlang von Geländestufen je-
weils die Unterkante der nach außerhalb des Landschafts-
schutzgebietes abfallenden Geländestufen bzw. die Oberkan-
te der nach außerhalb des Landschaftsschutzgebietes stei-
genden Geländestufen; entlang von Gewässern jeweils die 
Böschungsoberkante zuzüglich 20 m der dem Landschafts-
schutzgebiet abgewandten Seite des Gewässers. 
 
 

§ 2 
 
Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung, die im Amts-
blatt für den Landkreis Osnabrück veröffentlicht ist.  
 
Die Verordnung und die Karten liegen vom Zeitpunkt der Be-
kanntmachung an beim Landkreis Osnabrück - untere Natur-
schutzbehörde - während der Dienststunden zur Einsichtnah-
me aus. Eine weitere Ausfertigung kann bei der Stadt Bad 
Iburg während der Dienststunden eingesehen werden. Die 
Einsichtnahme ist kostenfrei.  
 
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück in Kraft. 
 
 
 
Osnabrück, den 20.04.2021 
 
 
 

Landkreis Osnabrück 
Anna Kebschull 

Landrätin                                                  
 
 
Karten Seite 265 u. 266 
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33 
Vorprüfung 

der Umweltverträglichkeit 
 
 
Bei folgendem Bauvorhaben wurde die Notwendigkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gem. § 9 Abs. 4 i.V.m. § 
7 Abs. 2 nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) in der Neufassung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 
94) zuletzt geändert durch Art. 117 der Verordnung vom 
19.06.2020 (BGBl. I S. 1328) geprüft. 
 
 
Aktenzeichen:           11-ber-03041-20 
Antragsteller:             Martin Kuhlmann-Rolfes 
Baugrundstück:        Berge, Dalverser Str. 1 
Gemarkung:              Hekese 
Flur:                          3                                                               
Flurstück(e):              336/5                                                        
 
Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) 
Neubau einer Biogasanlage mit 75 kW 
 
 
Geplant ist der Neubau einer Biogasanlage mit 75 kWeL. Das 
Vorhaben liegt in der Gemeinde Berge, Gemarkung Hekese, 
Flur 3, Flurstück 336/5. Bei dem Standort des Vorhabens han-
delt es sich planungsrechtlich um den Außenbereich. 
 
Für das Verfahren war eine standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalls gem. § 9 Abs. 4 i.V.m. § 7 Abs. 2 i.V.m. Nr. 7.11.3 
der Anlage 1 des UVPG durchzuführen. Die Prüfung hat erge-
ben, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen erkennbar 
sind, sodass keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Für die Gebiete nach Nr. 2.3 der Anlage 3 des UVPG sind kei-
ne erheblichen negativen Umweltauswirkungen durch das 
Vorhaben zu erwarten.  
 
Eine Betroffenheit kann für folgende Gebiete ausgeschlossen 
werden, da keine entsprechenden Gebiete im näheren Um-
kreis des Vorhabens vorhanden sind:  
Natura 2.000 Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG, Natur-
schutzgebiete nach § 23 BNatSchG, Nationalparke und Natio-
nale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG, Naturdenk-mäler 
nach § 28 BNatSchG, geschützte Landschaftsbestandteile, 
insbesondere Alleen nach § 29 BNatSchG, gesetzlich ge-
schützte Biotope nach § 30 BNatSchG, Wasserschutzgebiete 
nach § 51 WHG, Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Abs. 4 
WHG, Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 WHG, Überschwem-
mungsgebiete nach § 76 WHG, Gebiete, in denen die Vor-
schriften der EU festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits 
überschritten sind und Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, 
insbesondere zentrale Orte i.S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG. 
 
Ebenso sind keine erheblichen negativen Umweltauswirkun-
gen auf Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete 
nach §§ 25, 26 BNatSchG sowie für in amtlichen Listen oder 
Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Boden-
denkmale oder Gebiete, die von der durch die Länder be-
stimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeu-
tende Landschaften eingestuft worden sind, zu erwarten. 
Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Landschaftsschutz-
gebietes „Nördlicher Teutoburger Wald – Wiehengebirge“. Da 
es sich aber direkt an die vorhandene Hofstelle anschließt, ist 
keine zusätzliche Zersiedelung zu befürchten. Die besondere 
Empfindlichkeit und die Schutzziele des Landschaftsschutzge-
bietes sind daher nicht erheblich nachteilig betroffen. 

In einer Entfernung von ca. 75 m zum Bauvorhaben befindet 
sich eine denkmalgeschützte Hofanlage (Heuerhaus mit Stall 
und Scheune). Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
sind nicht zu befürchten, da es durch den Neubau der Anlage 
nur zu einer geringen Beeinträchtigung kommt.  
 
Es sind insgesamt keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 
erwarten. Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung ist daher nicht erforderlich. 
 
Diese Bekanntgabe ist gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 
 
Osnabrück, den 30.04.2021 
 
 

Landkreis Osnabrück 
Die Landrätin 

Fachdienst Planen und Bauen 
i. A. Röwekamp 
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Vorprüfung 
der Umweltverträglichkeit 

 
 

Bei folgendem Bauvorhaben wurde die Notwendigkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Neufassung vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540) 
geprüft. 
 
 
Aktenzeichen:           11-gla-05694-16 
Antragsteller:             Helmut Schulze-Langenhorst 
Baugrundstück:         Glandorf, Hauptstr. 31a 
Gemarkung:              Schwege 
Flur:                          7                                                                
Flurstück(e):              281                                                            
 
Neubau eines Legehennenstalles mit 29.410 Plätzen mit Vor-
raum, 
Nebenräumen und zwei Futtermittelsilos sowie Neubau einer 
Trockenkotlagerhalle 
 
Geplant ist der Neubau eines Legehennenstalles mit 29.410 
Plätzen mit Vorraum, Nebenräumen und zwei Futtermittelsilos 
sowie der Neubau einer Trockenkotlagerhalle. Der Betrieb be-
findet sich in der Gemeinde Glandorf, Gemarkung Schwege, 
Flur 7, Flurstück 281. 
 
Der Antragsteller bewirtschaftet in der Gemeinde Glandorf be-
reits einen landwirtschaftlichen Betrieb mit dem Schwerpunkt 
Schweinemast sowie eine Biogasanlage. Geplant ist nun die 
Er-richtung eines weiteren Betriebsstandortes ca. 450 m süd-
lich der bestehenden Hofstelle durch den o.g. Legehennen-
stall. Auf diesem Betriebsstandort sind nach Durchführung des 
Vorhabens 29.410 Legehennenplätze genehmigt. Daher ist 
gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UVPG i.V.m. Nr. 7.1.3 der An-
lage 1 des UVPG für die Änderung des Vorhabens eine stand-
ortbezogene UVP-Vorprüfung durchzuführen. Die Prüfung hat 
ergeben, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen er-
kennbar sind, sodass keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Für die Gebiete nach Nr. 2.3 der Anlage 3 des Gesetzes über 
Umweltverträglichkeitsprüfungen kann eine potentielle Betrof-
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fenheit durch das Vorhaben ausgeschlossen werden. Eine Be-
troffenheit kann für folgende Gebiete ausgeschlossen werden, 
da keine entsprechenden Gebiete im Umkreis des Vorhabens 
vorhanden sind: Natura 2.000 Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 
BNatSchG, Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, Natio-
nalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 
BNatSchG, Biosphärenreservate und Landschaftsschutzge-
biete gem. §§ 25, 26 BNatSchG, Naturdenkmäler nach § 28 
BNatSchG, gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 
BNatSchG, Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG, Heilquel-
lenschutzgebiete nach § 53 Abs. 4 WHG, Risikogebiete nach 
§ 73 Abs. 1 WHG, Überschwemmungsgebiete nach § 76 
WHG und Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbeson-
dere zentrale Orte i.S.d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG. 
 
Ebenso sind keine erheblichen negativen Umweltauswirkun-
gen auf geschützte Landschaftsbestandteile, insbesondere Al-
leen, nach § 29 BNatSchG, Gebiete, in denen die Vorschriften 
der EU festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits über-
schritten, sowie für in amtlichen Listen oder Karten verzeich-
nete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmale oder 
Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmal-
schutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften 
eingestuft worden sind, zu erwarten. 
 
Ein kleines Feldgehölz sowie zwei Feldhecken an der Straße 
„Alter Kirchweg“ befinden sich zum Teil unmittelbar angren-
zend an das geplante Vorhaben. Diese sind durch die „Verord-
nung zum Schutz von Baumreihen, Hecken und Feldgehölzen 
im LKOS“ als geschützte Landschaftsbestandteile anzusehen. 
Allerdings gelten die betroffenen Gehölz-Biotoptypen nicht als 
stickstoffempfindlich, sodass die (nur zum Teil gegebenen) 
Stickstoffeinträge über 5 kg pro ha und Jahr als unerheblich 
einzustufen sind. 
 
Das Vorhaben befindet sich im Grundwasserkörper „Niede-
rung der oberen Ems“ (DE-GB-DENW-3_05). Der Grundwas-
serkörper befindet sich im schlechten chemischen Zustand 
(Nitrat, PSM, sonstige Schadstoffe) nach der WRRL-Bewer-
tung. Aus der Prüfung der aus dem Vorhaben resultierenden 
Stickstoffdepositionen und Auswirkungen auf die Nitrat-Sicker-
wasserkonzentrationen ergibt sich, dass es durch die N-Emis-
sionen nicht zu relevanten Einträgen von Nitrat in das Grund-
wasser kommt. 
 
In 601 m Entfernung befindet sich das Baudenkmal „Haupt-
haus zu Hof Schwegmann“. Das Denkmal wird durch das Vor-
haben nicht in seiner Denkmaleigenschaft beeinträchtigt, da 
es zu keiner Sichtbeziehung durch die vorhandene Begrünung 
und Bebauung kommt. Es sind daher keine erheblichen Um-
weltauswirkungen zu erwarten. 
 
Es sind insgesamt keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 
erwarten. Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung ist daher nicht erforderlich. 
 
Diese Bekanntgabe ist gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 
 
Osnabrück, den 15.05.2021 

 
Landkreis Osnabrück 

Die Landrätin 
Fachdienst Planen und Bauen 

i. A. Röwekamp 
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35 
Vorprüfung 

der Umweltverträglichkeit 
 
 
Bei folgendem Bauvorhaben wurde die Notwendigkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) in der Neufassung vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 
540) zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 
25.02.2021 (BGBl. I S. 306) geprüft. 
 
 
Aktenzeichen:            11-mer-07277-20 
Antragsteller:             Georg Weglage 
Baugrundstück:         Merzen, Auf dem Orte 3 
Gemarkung:              Südmerzen 
Flur:                          6                                                               
Flurstück(e):              153/2 
            
 
Anlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG); Anzeige nach § 15 BImSchG über eine unwe-
sentliche Änderung: Errichtung einer Abluftreinigungsanlage-
anlage; Haupt-AZ: 294-01 
 
 
Herr Georg Weglage plant die Errichtung einer Abluftreini-
gungsanlage an der Betriebseinheit (BE) 2a in der Gemeinde 
Merzen, Gemarkung Südmerzen, Flur 6, Flurstück 153/2. Bei 
dem Standort des Vorhabens handelt es sich planungsrecht-
lich um Außenbereich.  
 
Mit immissionsschutzrechtlichem Genehmigungsbescheid 
vom 22.10.2013 wurde Herrn Georg Weglage die Errichtung 
und den Betrieb von zwei Mastschweineställen als Erweite-
rung eines bestehenden Betriebes in der Gemeinde Merzen 
genehmigt.  
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UVPG ist bei der Änderung ei-
nes Vorhabens, für das eine UVP durchgeführt worden ist, ei-
ne allgemeine UVP-Vorprüfung durchzuführen. Die Prüfung 
hat aus folgenden Gründen ergeben, dass keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind, sodass keine UVP-
Pflicht besteht. 
 
Gemäß der Nr. 3 Anlage 3 des UVPG sind die möglichen Aus-
wirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter zu beurteilen. 
Für die Schutzgüter Mensch, insbesondere die menschliche 
Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche, 
Boden, Wasser, Klima und Luft sowie Landschaft können er-
hebliche Umweltauswirkungen durch das geplante Vorhaben 
ausgeschlossen werden. Durch die Errichtung der Abluftreini-
gungsanlage entstehen keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die Immissionssituation. Zusätzliche Emissionen (Geruch und 
Ammoniak) sind nicht zu erwarten. Es ist vielmehr von einer 
Reduktion der Emissionen auszugehen. Eine neue Flächen-
versiegelung erfolgt nicht und der Tierbestand wird ebenfalls 
nicht verändert. 
 
Für das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
sind ebenfalls keine erheblichen negativen Umweltauswirkun-
gen durch das geplante Vorhaben zu erwarten. Das in der 
Umgebung liegende Backhaus zu Hof Weglage wird in seiner 
Denkmaleigenschaft durch die Errichtung der Ablufteinigungs-
anlage nicht beeinträchtigt.  
 
Es liegen daher insgesamt keine erheblichen Umweltauswir-
kungen vor. 
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Diese Bekanntgabe ist gem. § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 
 
Osnabrück, den 15.05.2021 
 
 

Landkreis Osnabrück 
Die Landrätin 

Fachdienst Planen und Bauen 
i. A. Röwekamp 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Ankum  

für das Haushaltsjahr 2021  
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ankum 
in der Sitzung am 11.03.2021 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf                          10.026.900 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf              11.453.900 € 
ordentliches Ergebnis                                          -1.427.000 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf                   2.943.400 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                     0 € 
außerordentliches Ergebnis                                  2.943.000 € 
 
Gesamtergebnis                                                     1.516.400 € 
 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit                                         9.435.200 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit                                       10.094.900 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit        7.535.100 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit       2.520.900 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                  0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit      984.700 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich Gesamtbeträge 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes          16.970.300 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes          13.600.500 € 
Finanzmittelbestand 2021                                      3.369.800 € 
 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht veranschlagt.  

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
 
1.   Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe                  
     (Grundsteuer A)                                                      380 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                    380 v.H. 
 
2.  Gewerbesteuer                                                       395 v.H. 
 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen im Sinne des § 117 NKomVG gelten als unerheblich, 
wenn sie 5.000 € nicht übersteigen.  
 
 

§ 7 
 
Die Notwendigkeit einer Nachtragshaushaltssatzung im Sinne 
des § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG ist gegeben, wenn sich Mehr-
aufwendungen ergeben, die im Einzelfall 5 v.H. der Gesamt-
aufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigen. Glei-
ches gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtaus-
zahlungen des Finanzhaushaltes.  
                    
 

§ 8  
 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher Bedeutung 
im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 
1.000.000,00 EUR festgesetzt.  
 
Ankum, den 20.04.2021  
 
 

Der Bürgermeister 
Brummer-Bange  

 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021  
 
Vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Gemäß § 122 Abs. 2 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) ist die für § 4 (Höchstbetrag der Liquiditätskredite) 
der Haushaltssatzung erforderliche Genehmigung durch den 
Landkreis Osnabrück am 15.04.2021 unter dem Aktenzeichen 
11.3 Re erteilt worden.  
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 17. bis 26.05.2021 zur Einsichtnahme im Gemeindebüro 
der Gemeinde Ankum, Hauptstraße 27, 49577 Ankum, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich aus.  
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Darüber hinaus kann der Haushaltsplan im Internet eingese-
hen werden unter https://www.bersenbrueck.de/staticsite/sta-
ticsite.php?menuid=3101&topmenu=2997  
 
Ankum, den 20.04.2021  

 
Gemeinde Ankum 
Der Bürgermeister 
Brummer-Bange  

 
Nachtrag zum Veröffentlichungshinweis:  
 
Alle Interessierten, die die Haushaltssatzung 2021 einsehen 
möchten, setzen sich bitte mit der Gemeinde Ankum, Telefon 
05462/74740, Mail info@ankum.de , in Verbindung.  
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Haushaltssatzung  
der Gemeinde Hagen a.T.W.  
für das Haushaltsjahr 2021 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hagen a.T.W. in der 
Sitzung am 11.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf                         22.149.200 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf              20.864.900 € 
Ordentliches Ergebnis                                           1.284.300 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge                                     0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                      0 € 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag                                         
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit                                     21.268.300 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit                                      18.561.700 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit        4.619.400 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit       8.353.900 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit   1.687.900 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                      
660.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes          27.575.600 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes          27.575.600 € 
 
 
 
Der Haushaltsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Hagen 
a.T.W. für das Jahr 2021 wird 

1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf                              283.500 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                  275.000 € 
      Ordentliches Ergebnis                                           8.500 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge                                     0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                      0 € 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag                                         
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit                                         270.000 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit                                           253.300 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit            10.000 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit           22.600 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit          4.100 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes               280.000 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes              280.000 € 
 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 1.687.900 € festgesetzt. 
  
Für das Wasserwerk Hagen a.T.W.  ist keine Kreditaufnahme 
vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Ge-
meinde Hagen a.T.W. wird auf 1.660.000 € festgesetzt.  
 
Für das Wasserwerk Hagen a.T.W. werden keine Verpflich-
tungsermächtigungen veranschlagt. 
 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt : 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
     (Grundsteuer A)                                                   320 v. H.  



1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                  320 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer                                                      360 v. H. 
      

 
§ 6 

 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller 
Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird 
auf 1.000.000 € festgelegt. 
 
Hagen a.T.W., 19.04.2021 
                                                                                            
                                                                                                   

Gausmann 
Bürgermeister 

 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die nach §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderli-
che Genehmigung ist durch den Landkreis Osnabrück am 
19.04.2021 unter dem Aktenzeichen 11.3-2021/001185 erteilt 
worden. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gem. § 
114 Abs. 2 Satz 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) vom 17.05.2021 – 26.05.2021 zur Einsicht-
nahme im Rathaus, Zimmer 9, öffentlich nach vorheriger Ter-
minabsprache mit Christine Möller unter 05401 977-31 aus. 
 
 
Hagen a.T.W.,19.04.2021 
 
 

Gemeinde Hagen a.T.W. 
Gausmann 

Bürgermeister 
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Satzung  
über die Reinigung der Straßen  
in der Samtgemeinde Artland 

vom 25.08.1988 in der Fassung der  
2. Änderungssatzung vom 25.03.2021 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. 
576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
17.02.2021 (Nds. GVBl. S. 64) und § 52 des Niedersächsi-
schen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24. 
09.1980 (Nds. GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 16.03.2021 (Nds. GVBl. S. 133), hat der 
Rat der Samtgemeinde Artland am 25.03.2021 für das Gebiet 
der Samtgemeinde Artland folgende Anlage zur Satzung über 
die Reinigung der Straßen  in der Samtgemeinde Artland vom 
25.08.1988 neu beschlossen: 
 
 

§ 1 
Anlage zur Satzung 

über die Reinigung der Straßen 
in der Samtgemeinde Artland  

vom 25.08.1988 
                                                      
 

Straßenverzeichnis  
 
Innerhalb der geschlossenen Ortslagen der Mitgliedsgemein-
den wird die Reinigungspflicht für die nachfolgend aufgeführ-
ten öffentlichen Straßen gemäß § 1 der Satzung über die Rei-
nigung der Straßen in der Samtgemeinde Artland vom 
25.08.1988 teilweise übertragen:  
 
  
1. Mitgliedsgemeinde Quakenbrück 
 
Alenconer Straße von der Langen Straße bis zur Friedrich-
Ebert-Straße  
Am Deich 
Am Kleinbahndamm 
Am Langen Esch 
Amselweg 
Artlandstraße  
Badberger Straße bis Kreisel Niedersachsenstraße   
Bahnhof, Bushaltebahnhof  
Bahnhofstraße  
Berliner Straße bis Tilsiter Straße  
Bremer Straße von der St. Annenstraße bis Ortsausgang, in 
Gegenrichtung von Große Hartlage bis St. Annenstraße 
Bremerkampstraße 
Bürgerstraße 
Burgstraße bis einschl. Straßenfront vor den Gebäuden Markt 
1 und Markt 2 
Bushaltestelle Pupkenstrull und Wendehammer 
Danziger Straße von der Bremerkampstraße bis zur Laubaner 
Straße 
Danziger Straße von der Kuckuckstraße bis zur Bremerkamp-
straße  
Eilerskamp 
Ellerbrock 
Espelager Weg 
Falkenstraße von Plückmannstraße bis Espelager Weg 
Farwicker Straße  
Friedrich-Ebert-Straße  
Friedrichstraße von der Hasestraße bis Friedrichstraße  Nr. 43  
Gänseweg 
Gartenstraße 
Goethestraße bis zur Kuckuckstraße 
Goethestraße von der Kuckuckstraße bis zur Lötzener Straße 
Goldstraße 
Görlitzer Straße 
Hasestraße von Kreisel bis Ladestraße 
Heckenweg 
Hindenburgstraße von der Bahnhofstraße bis Hindenburg-
straße 53 
Hohe Straße 
Im Flach  
Im Himmelreich 
Jahnstraße von der Deichhase bis zum Heckenweg 
Jahnstraße von der Wohldstraße bis zur Deichhase 
Josef-Vonier-Straße 
Kampstraße von der Bremer Straße bis zur Beethovenstraße 
Kisslingenweg 
Kiwittstraße 
Klaushagenweg 
Kleine Mühlenstraße 
Kolpingstraße 
Königsberger Platz 
Kramershagen  
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Kreuzstraße  
Kuckuckstraße von der Goethestraße bis zur Danziger Stra-
ße, jedoch ohne die hiervon abzweigende Sackgasse der Ku-
ckuckstraße 
Kuhstraße 
Laubaner Straße 
Lerchenweg 
Lötzener Straße 
Memeler Straße 
Menslager Straße von der Friedrichstraße bis zur Hasestraße, 
in der Gegenrichtung von Merschstraße bis Friedrichstraße 
Merschstraße 
Minister-Karl-Möller-Straße 
Neulandstraße bis Haus Nr. 5 
Neustädter Straße 
Oldenburger Straße 
Ostlandstraße 
Plückmannstraße von der Bremer Straße bis Falkenstraße 
Prof.-von-Klitzing-Straße von der Hindenburgstraße bis Im 
Flach 
Prof.-von-Klitzingstraße von Memeler Straße bis Eilerskamp 
Reddehals 
Robert-Bosch-Straße 
Robert-Kleinert-Straße 
Schiphorst 
Schubertstraße 
Schulstraße von der Oldenburger Straße bis zur Mohnstraße, 
in Gegenrichtung von Haus Nr. 73 bis Oldenburger Straße 
Schwarzer Weg von der Wilhelmstraße bis zur Gartenstraße 
St. Annenstraße 
St. Antoni-Esch 
St. Antoniort 
Teilungsweg 
Theisstraße 
Theodor-Gessner-Straße 
Tilsiter Straße 
Tulpenstraße 
Weideweg 
Wiesengrund 
Wiesenstraße von Badberger Str. bis Theisstraße 
Wilhelmstraße  
Wohldstraße von der Bremer Straße bis Schützenhofallee, in 
der Gegenrichtung von der Schubertstraße bis zur Bremer 
Straße 
Zoppoter Weg 
 
 
2. Mitgliedsgemeinde Badbergen 
 
Hauptstraße 
 
 
3. Mitgliedsgemeinde Menslage 
 
Hasestraße 
Hauptstraße 
Quakenbrücker Straße 
 
4. Mitgliedsgemeinde Nortrup 
 
Farwickstraße von Ankumer Straße bis Gartenstraße 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die v.g. Anlage zur Satzung über die Reinigung der Straßen 
in der Samtgemeinde Artland vom 25.028.1988 tritt mit Wir-
kung vom 01.01.2022 in Kraft. Abweichend davon tritt die An-

lage bzgl. der Regelung in § 1 Nr.1.  „Gartenstraße“   am Tag 
nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Os-
nabrück in Kraft.   
 
Gleichzeitig tritt die diesbezügliche Anlage (Straßenverzeich-
nis) vom 25.08.1988 außer Kraft. 
 
 
Quakenbrück, den 25.03.2021 
 

 
Samtgemeinde Artland 

Der Samtgemeindebürgermeister 
 

Poppe 
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Verordnung  
über Art, Maß und räumliche Ausdehnung  

der Straßenreinigung 
in der Samtgemeinde Artland 

vom 11.10.2007 in der Fassung  
der 1. Änderungsverordnung vom 25.03.2021 

 
 
Aufgrund der §§ 1 und 55 des Niedersächsischen Polizei-und 
Ordnungsgesetzes (NPOG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19.01.2005 (Nds. GVBl. S. 9), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 17.12.2019 (Nds. GVBl. S. 428), in 
Verbindung mit § 6 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. 576), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17.02.2021 (Nds. 
GVBl. S. 64) und § 52 Abs. 1 des Niedersächsischen Straßen-
gesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24. 09.1980 (Nds. 
GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 16.03.2021 (Nds. GVBl. S. 133), hat der Rat der Samtge-
meinde Artland am 25.03.2021 für das Gebiet der Samtge-
meinde Artland folgende Anlage zur Verordnung über Art, Maß 
und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Samt-
gemeinde Artland vom 11.10.2007 neu beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
Anlage zur Verordnung 

über Art, Maß und räumliche Ausdehnung  
der Straßenreinigung in der Samtgemeinde Artland  

vom 11.10.2007 
                                                      
 
 

Straßenverzeichnis  
 
Innerhalb der geschlossenen Ortslagen der Mitgliedsgemein-
den betreibt die Samtgemeinde Artland die Straßenreinigung 
als öffentliche Einrichtung für die nachfolgend aufgeführten öf-
fentlichen Straßen:  
 
a)  Reinigung einmal wöchentlich:   
     Mitgliedsgemeinde Quakenbrück 
  
Alenconer Straße von der Langen Straße bis zur Friedrich-
Ebert-Straße  
Am Kleinbahndamm 
Am Langen Esch 
Amselweg 
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Berliner Straße bis Tilsiter Straße  
Burgstraße bis einschl. Straßenfront vor den Gebäuden Markt 
1 und Markt 2 
Danziger Straße von der Bremerkampstraße bis zur Laubaner 
Straße 
Eilerskamp 
Ellerbrock 
Espelager Weg 
Falkenstraße von Plückmannstraße bis Espelager Weg 
Gartenstraße 
Gänseweg 
Görlitzer Straße 
Goethestraße von der Kuckuckstraße bis zur Lötzener Straße 
Goldstraße 
Heckenweg 
Hohe Straße 
Im Flach  
Im Himmelreich 
Jahnstraße von der Deichhase bis zum Heckenweg 
Kampstraße von der Bremer Straße bis zur Beethovenstraße 
Kisslingenweg 
Kiwittstraße 
Klaushagenweg 
Kleine Mühlenstraße 
Königsberger Platz 
Kolpingstraße 
Kramershagen  
Kreuzstraße  
Laubaner Straße 
Lerchenweg 
Lötzener Straße 
Memeler Straße 
Merschstraße 
Neulandstraße bis Haus Nr. 5 
Neustädter Straße 
Plückmannstraße von der Bremer Straße bis Falkenstraße 
Prof.-von-Klitzing-Straße von der  Hindenburgstraße bis Im 
Flach 
Bushaltestelle Pupkenstrull und Wendehammer 
Reddehals 
Robert-Bosch-Straße 
Robert-Kleinert-Straße 
Schiphorst 
Schubertstraße 
Schulstraße von der Oldenburger Straße bis zur Mohnstraße, 
in Gegenrichtung von Haus Nr. 73 bis Oldenburger Straße 
  
Schwarzer Weg von der Wilhelmstraße bis zur Gartenstraße 
St. Antoni-Esch 
Teilungsweg 
Theodor-Gessner-Straße 
Tilsiter Straße 
Tulpenstraße 
Weideweg 
Wiesengrund 
Zoppoter Weg 
 
 
b)  Reinigung zweimal wöchentlich 
     1. Mitgliedsgemeinde Quakenbrück 
 
Am Deich 
Artlandstraße  
Badberger Straße bis Kreisel Niedersachsenstraße   
Bahnhofstraße  
Bahnhof, Bushaltebahnhof  
Bremerkampstraße 
Bremer Straße von der St. Annenstraße bis Ortsausgang, in 
Gegenrichtung von Große Hartlage bis St. Annenstraße 

Bürgerstraße 
Danziger Straße von der Kuckuckstraße bis zur Bremerkamp-
straße  
Farwicker Straße  
Friedrichstraße von der Hasestraße bis Friedrichstraße  Nr. 43  
Friedrich-Ebert-Straße  
Goethestraße bis zur Kuckuckstraße 
Hasestraße von Kreisel bis Ladestraße 
Hindenburgstraße von der Bahnhofstraße bis Hindenburg-
straße 53 
Jahnstraße von der Wohldstraße bis zur Deichhase 
Josef-Vonier-Straße 
Kuckuckstraße von der Goethestraße bis zur Danziger Stra-
ße, jedoch ohne die hiervon abzweigende Sackgasse der Ku-
ckuckstraße 
Kuhstraße 
Menslager Straße von der Friedrichstraße bis zur Hasestraße, 
in der Gegenrichtung von Merschstraße bis Friedrichstraße 
Minister-Karl-Möller-Straße 
Oldenburger Straße 
Ostlandstraße 
Prof.-von-Klitzingstraße von Memeler Straße bis Eilerskamp 
St. Annenstraße 
St. Antoniort 
Theisstraße 
Wiesenstraße von Badberger Str. bis Theisstraße 
Wilhelmstraße  
Wohldstraße von der Bremer Straße bis Schützenhofallee, in 
der Gegenrichtung von der Schubertstraße bis zur Bremer 
Straße 
 
 
2. Mitgliedsgemeinde Badbergen 
 
Hauptstraße 
 
 
3. Mitgliedsgemeinde Menslage 
 
Hasestraße 
Hauptstraße 
Quakenbrücker Straße 
 
4. Mitgliedsgemeinde Nortrup 
 
Farwickstraße von Ankumer Straße bis Gartenstraße 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die v.g. Anlage zur Verordnung über Art, Maß und räumliche 
Ausdehnung der Straßenreinigung in der Samtgemeinde Art-
land vom 11.10.2007 tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in 
Kraft. Abweichend davon tritt die Anlage bzgl. der Regelung in 
§ 1 a)  „Gartenstraße“   am Tag nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück in Kraft.   
 
Gleichzeitig tritt die diesbezügliche Anlage (Straßenverzeich-
nis) vom 11.10.2007 außer Kraft. 
 
Quakenbrück, den 25.03.2021 
 
 

Samtgemeinde Artland 
Der Samtgemeindebürgermeister 

Poppe 
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120   
Bekanntmachung 

des Bebauungsplans Nr. 43 „Bremer Straße Mitte“  
– 7. Änderung der Gemeinde Bohmte 
Satzungsbeschluss und Inkrafttreten  

gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
                                                         
 
Der Rat der Gemeinde Bohmte hat in seiner Sitzung am 25. 
März 2021 die 7. Änderung des Bebauungsplans Nr. 43 „Bre-
mer Straße Mitte“ gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
aktuell geltenden Fassung als Satzung beschlossen und die 
Begründung dazu anerkannt. Mit der Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück tritt die 7. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 43 „Bremer Straße Mitte“ in Kraft.  
 

Der Geltungsbereich der 7. Änderung ist Teil der Gemarkung 
Bohmte, Flur 16 und umfasst die Flurstücke 145/1, 145/2 und 
145/11. Die genaue Lage des Plangebietes ist im Kartenaus-
schnitt (ohne Maßstab), der Bestandteil dieser Bekanntma-
chung ist, dargestellt.  
 
Die 7. Änderung des Bebauungsplans Nr. 43 „Bremer Straße 
Mitte“ wird ab sofort zusammen mit der Begründung und der 
schalltechnischen Beurteilung bei der Gemeinde Bohmte, 
Rathaus, Bremer Straße 4, 49163 Bohmte, Zimmer 23, wäh-
rend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht (aufgrund der 
Corona-Pandemie und den aktuell geltenden Vorschriften 
hierzu nur nach vorheriger  Terminvereinbarung unter Tel. 
05471/808-44) bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft gegeben. Ebenso finden Sie alle Dokumente 
auf der Internetseite www.bohmte.de unter dem Menüpunkt 
Planen und Bauen/aktuelle Bebauungspläne. Die Einsicht-
nahme über das Internet wird derzeit vorrangig empfohlen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 

Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungs-
planes schriftlich gegenüber der Gemeinde Bohmte unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes 
geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungs-
plan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 
 

 
Die Bürgermeisterin 

Tanja Strotmann 
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Haushaltssatzung  
der Gemeinde Bippen 

für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Gemeinde Bippen in seiner Sitzung am 24. März 2021 fol-
gende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf                            2.619.700 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                2.588.700 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf                                 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                     0 € 
 
1.5 Jahresergebnis                                                      31.000 € 
 
 
2.   im Finanzhaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit auf                                   2.423.500 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit auf                                   2.431.200 € 
 
2.3 der Einzahlungen für  
     Investitionstätigkeit auf                                        230.000 € 
2.4 der Auszahlungen für  
     Investitionstätigkeit auf                                        538.100 € 
 
2.5 der Einzahlungen für  
     Finanzierungstätigkeit auf                                   308.100 € 
2.6 der Auszahlungen für  
     Finanzierungstätigkeit auf                                     35.100 € 
 
2.7 Finanzierungsmittelbestand                                - 42.800 € 
 
festgesetzt. 
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Nachrichtlich: 
-    Gesamtbetrag der  
     Einzahlungen des Finanzhaushaltes               2.961.600 € 
-    Gesamtbetrag der  
     Auszahlungen des Finanzhaushaltes              3.004.400 € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 308.100 € festgesetzt. 
 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haus-
haltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
 
1.   Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
     (Grundsteuer A)                                                      360 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                     360 v.H. 
 
2.   Gewerbesteuer                                                       360 v.H. 
 
 

§ 6 
 
Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als un-
erheblich, wenn sie 10.000 € nicht übersteigen. 
 
 

§ 7 
 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller 
Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 
200.000 € festgelegt. 
 
Bippen, den 23.04.2021 
 
 

Gemeinde Bippen 
Tolsdorf 

Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Osnabrück – Kommunalaufsicht – am 

23. April 2021 unter dem Aktenzeichen 11.3 Re erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 17. Mai 2021 bis 26. Mai 2021 nach vorheriger Terminab-
sprache zur Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung Bip-
pen, Hauptstr. 4, 49626 Bippen, öffentlich aus. 
 
Bippen, den 23.04.2021 
 
 

Gemeinde Bippen 
Tolsdorf 

Bürgermeister 
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Haushaltssatzung  
der Stadt Fürstenau 

für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Stadt Fürstenau in seiner Sitzung am 16.03.2021 folgende 
Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf                            8.702.600 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                9.080.400 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf                                 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                     0 € 
 
1.5 Jahresergebnis                                                   -377.800 € 
 
 
2.   im Finanzhaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit auf                                   8.237.500 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit auf                                   8.815.100 € 
 
2.3 der Einzahlungen für  
     Investitionstätigkeit auf                                     2.053.900 € 
2.4 der Auszahlungen für  
     Investitionstätigkeit auf                                     3.330.000 € 
 
2.5 der Einzahlungen für  
     Finanzierungstätigkeit auf                                1.276.100 € 
2.6 der Auszahlungen für  
     Finanzierungstätigkeit auf                                     95.300 € 
 
2.7 Finanzierungsmittelbestand                               -672.900 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 
-    Gesamtbetrag der  
     Einzahlungen des Finanzhaushaltes              11.567.500 € 
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-    Gesamtbetrag der  
     Auszahlungen des Finanzhaushaltes            12.240.400 € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsför-derungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 1.276.100 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
auf 3.482.000 € festgesetzt. 
 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haus-
haltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
 
1.   Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
     (Grundsteuer A)                                                      360 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                     360 v.H. 
 
2.   Gewerbesteuer                                                       360 v.H. 
 

 
§ 6 

 
Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG gelten als un-
erheblich, wenn sie 10.000 € nicht übersteigen. 
 
 

§ 7 
 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller 
Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 500.000 € 
festgelegt 
 
 
Fürstenau, den 23.04.2021 
 
 

Stadt Fürstenau 
Nestroy                                                                       Trütken 
Bürgermeisterin                                                 Stadtdirektor 
 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach den §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 des Niedersäch-

sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforder-
liche Genehmigung ist durch den Landkreis Osnabrück - 
Kommunalaufsicht – am 20. April 2021 unter dem Aktenzei-
chen 11.3 Re erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 17. Mai 2021 bis 26. Mai 2021 nach vorheriger Terminab-
sprache zur Einsichtnahme in der Samtgemeindeverwaltung 
Fürstenau, Schloßplatz 1, Zimmer 33, 49584 Fürstenau, öf-
fentlich aus. 
 
Fürstenau, den 23. April 2021 
 
 

Stadt Fürstenau 
Der Stadtdirektor 

Trütken 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Bad Essen  

für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bad Essen in sei-
ner Sitzung am 25. März 2021 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird  
 
1.  im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1      der ordentlichen Erträge auf                    28.524.600 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf              28.249.300 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf                                 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                     0 € 
 
 
2.   im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit auf                                 27.457.600 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit auf                                 26.613.000 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionen auf             2.012.100 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionen auf            6.274.400 € 
 
2.5 der Einzahlungen für  
     Finanzierungstätigkeit auf                                4.017.700 € 
2.6 der Auszahlungen für  
     Finanzierungstätigkeit auf                                   600.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
•     der Einzahlungen des Finanzhaushaltes       33.487.400 € 
•     der Auszahlungen des Finanzhaushaltes      33.487.400 € 
 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für In-
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vestitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 4.017.700 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht ausgebracht. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquidi-
tätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € 
festgelegt. 
   

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1      für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  
     (Grundsteuer A)                                                      340 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                     340 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer                                                        380 v.H. 
 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller 
Bedeutung im Sinne von § 12 Absatz 1 Satz 1 KomHKVO, bei 
deren Überschreiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich 
unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für 
die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden soll, 
wird mit 500.000 € festgelegt. 
   
 
Bad Essen, den 26.03.2021 
 
 

Gemeinde Bad Essen 
Der Bürgermeister 
Timo Natemeyer 

 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die gem. § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Osnabrück am 22.04.2021 unter dem 
Aktenzeichen 11.3-2021/000399- erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG in 
der Zeit vom 17. bis 26. Mai 2021 während der Dienststunden 
zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Bad Essen, Rathaus, 
Lindenstraße 41/43, 49152 Bad Essen, Zimmer 2.06, öffent-
lich aus. Die Einsichtnahme ist nach vorheriger Terminabspra-
che möglich.  
 
Bad Essen, den 26.04.2021 
 

Gemeinde Bad Essen 
Der Bürgermeister 
Timo Natemeyer 
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Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen  

nach § 6 NKAG fürstraßenbauliche Maßnahmen  
in der Gemeinde Voltlage 

 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 
309) und des § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. 
GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.10.2019 
(Nds. GVBl. S. 309) hat der Rat der Gemeinde Voltlage in sei-
ner Sitzung vom 17.03.2021 folgende Satzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Beitragsfähige Maßnahmen 
 
(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstel- 

lung, Erweiterung Verbesserung und Erneuerung ihrer öf-
fentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrich-
tungen) erhebt die Gemeinde Voltlage – sofern Erschlie-
ßungsbeiträge nach den §§ 127 ff BauGB nicht erhoben 
werden können – nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge 
von den Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen 
besondere wirtschaftliche Vorteile bie-tet. 

 
(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus  

tatsächlichen oder rechtlichen Gründen mit Kraftfahrzeu-
gen nicht befahrbaren Wohnwege und die anderen Stra-
ßen im Außenbereich, die die Gemeinde für den öffentli-
chen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 NStrG). 

 
(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand je- 

weils für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den 
Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile ei-
ner Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selb-
ständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Ab-
schnittsbildung) gesondert ermitteln. 

 
(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen wer- 

den durch das Bauprogramm bestimmt. Das Baupro-
gramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt. 

 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten 
 
1.   für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und  

Erwerbsnebenkosten) der für die Herstellung, Erweite-
rung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Ein-
richtungen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der 
Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen 
bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 

 
2.   für die Freilegung der Fläche; 
 
3.   für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Er- 

neuerung der Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für 
notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich 
der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen 
und Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenni-
veaus; 
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4.   für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Er- 
neuerung von 

     a)   Randsteinen und Schrammborden, 
     b)   Rad- und Gehwegen, 
     c)   Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
     d)   niveaugleichen Mischflächen, 
     e)   Beleuchtungseinrichtungen, 
     f)    Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächen 

entwässerung der öffentlichen Einrichtungen, 
     g)   Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
     h)   Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bus- 

haltestellen) und Grünanlagen soweit sie Bestandteil 
der öffentlichen Einrichtungen sind; 

 
5.   für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Er- 

neuerung von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen in 
entsprechender Anwendung von Nr. 3; 

 
6.   der Fremdfinanzierung; 
 
7.   die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine bei- 

tragsfähige Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur und 
Landschaft zu erbringen sind; 

 
8.   der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung, 
 
9.   für die vom Personal der Gemeinde für Maßnahmen nach  

§ 1 Abs. 1 zu erbringenden Werk- und Dienstleistungen. 
 
 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen  

Kosten ermittelt. 
 
(2) Der Aufwand für 
 
     1.  Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
 
     2.  Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
 
     3.  Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenni- 

veaus, 
 
     wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet. 
 
(3) Der beitragsfähige Aufwand nach § 2 für die Herstellung,  

Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 
der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Ein-
richtungen) mindert sich 

 
     a.   um solche Kosten, die durch die notwendige Beseiti- 

gung von schädlichen Bodenveränderungen oder Alt-
lasten entstehen, sofern diese im Rahmen der Beseiti-
gung der Technischen Regel Boden/Bauschutt der LA-
GA M 20 der Zuordnungsklasse größer Z 2 unterfallen. 
Kosten der Beseitigung sind ausschließlich Kosten für 
den Transport und die Entsorgung des verunreinigten 
Bodenmaterials. 
 

     b.   Der beitragsfähige Aufwand mindert sich ebenfalls um  
die Kosten für den Transport und die Entsorgung von 
Teer-/pechhaltigem und/oder asbesthaltigem Straßen-
aufbruch, für den eine Andienungspflicht für gefährliche 
Abfälle zur Beseitigung gegenüber der NGS (Nds. Ge-
sellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH) 
besteht.  

§ 4 
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand 

 
(1) Die Beitragspflichtigen und die Gemeinde, soweit sie Ei- 

gentümerin oder Erbbauberechtigte eines beitragsfähigen 
Grundstückes ist, tragen zur Abgeltung des sich für die All-
gemeinheit aus der Inanspruchnahme der öffentlichen Ein-
richtung ergebenden besonderen Vorteils von dem bei-
tragsfähigen Aufwand den sich aus Abs. 2 ergebenden An-
teil. Den übrigen Teil des beitragsfähigen Aufwandes trägt 
die Gemeinde. 

 
(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen  

Einrichtung durch die Allgemeinheit auf die Beitragspflich-
tigen und die Gemeinde, soweit sie Eigentümerin oder 
Erbbauberechtigte eines berücksichtigungsfähigen Grund-
stückes ist, entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand 
beträgt: 

 
     1.   bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  
           dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrs- 
           beruhigten Wohnstraßen                                   60 v.H., 
 
     2.   bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem inner- 
           örtlichen Verkehr 
           a)   für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  
                 Sicherheitsstreifen sowie Böschungen,  
                 Schutz- und Stützmauern, Radwege,   
                 Busbuchten und Bushaltestellen                 30 v.H., 
           b)   für kombinierte Rad- und Gehwege            50 v.H., 
           c)   für Gehwege, Randsteine und Schramm- 
                 borde, sowie für Grünanlagen als Bestandteil  
                 der öffentlichen Einrichtung                         50 v.H., 
           d)   für Beleuchtungseinrichtungen sowie  
                 Einrichtungen zur Straßenentwässerung    40 v.H., 
           e)   für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
                 Busbuchten und Bushaltestellen                 55 v.H., 
           f)    für niveaugleiche Mischflächen                   40 v.H., 
 
 
3.   bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  
     dem Durchgangsverkehr dienen, 
     a)   für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  
           Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- 
           und Stützmauern, Radwege,  Busbuchten und 
           Bushaltestellen                                                 20 v.H., 
     b)   für kombinierte Rad- und Gehwege                  40 v.H., 
     c)   für Gehwege, Randsteine und Schrammborde, 
           sowie für Grünanlagen als Bestandteil der 
           öffentlichen Einrichtung                                     40 v.H., 
     d)   für Beleuchtungseinrichtungen sowie  
           Einrichtungen zur Straßenentwässerung          30 v.H., 
     e)   für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
           Busbuchten und Bushaltestellen                       50 v.H., 
 
 
4.   bei Gemeindestraßen im Sinne  
     von § 47 Nr. 3 NStrG, 
     a)   die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen  40 v.H., 
     b)   die dem Anliegerverkehr und dem  
           sonstigen Verkehr dienen                                 30 v.H., 
     c)   die überwiegend dem sonstigen  
           Verkehr dienen                                                  20 v.H.
                                                                                                   
5.   bei Fußgängerzonen                                               50 v.H.. 
 
(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts  

anderes bestimmt hat, zunächst vom ermittelten Aufwand 
gem. § 3 Abs.1 abzuziehen. 



(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sach- 
lichen Beitragspflichten durch eine ergänzende Satzung 
von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige 
Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

 
 

§ 5 
Verteilung des umlagefähigen 

Ausbauaufwands 
 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstü- 

cke verteilt, von denen aus die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung 
oder eines bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berück-
sichtigungspflichtige Grundstücke). Die Verteilung des 
Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis 
der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus der 
Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit 
dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor 
ergeben. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt  

des Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit 
Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich 
oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung 
des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die übrigen Flächen - 
einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen 
jenseits einer Bebauungsplangrenze, der Grenze einer 
Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder einer Tiefenbe-
grenzungslinie - richtet sich die Ermittlung des Nutzungs-
faktors nach § 7. 

 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichti- 

gungspflichtigen Grundstücken, 
     1.   die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines  

Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb ei-
nes im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks; 

 
     2.   die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Au- 

ßenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des 
Bebauungsplanes; 

 
     3.   die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  

liegen und bei Grundstücken, die über die Grenzen ei-
ner solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Sat-
zungsbereich; 

 
     4.   für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach §  

34 Abs. 4 BauGB besteht, 
           a)   wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammen- 

hang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, 

           b)   wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich  
(§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentli-
chen Einrichtung und einer Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft;  

 
     5.   die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergeben- 

den Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt 
sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung 
und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Ab-
stand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung entspricht; 

 
(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 
 
     1.   nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in ver- 

gleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport  
und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder in-
nerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so 
genutzt werden, 

           oder 
     2.   ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) lie- 

gen oder wegen entsprechender Festsetzungen in ei-
nem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar 
sind (landwirtschaftliche Nutzung), 

 
ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des 
Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Regelungen 
in Abs. 3 nicht erfasst wird. 

 
 

§ 6 
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 

 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungs- 

pflichtigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich 
nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse be-
stimmt. 

 
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach 
landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kir-
chengebäude und Biogasanlagen werden stets wie eine 
Bebauung mit einem Vollgeschoss behandelt. Besteht im 
Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm 
kein Vollgeschoss i.S der Landesbauordnung, so werden 
bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je 
vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich 
genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des 
Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0  

und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25. 
 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt jeweils bezogen auf die in 

§ 5 Abs. 3 bestimmten Flächen - bei Grundstücken, 
 
     1.   die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Be- 

bauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2), 
           a)   die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässi- 

ge Zahl der Vollgeschosse; 
           b)   für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollge- 

schosse die Höhe der baulichen Anlagen festge-
setzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Son-
dergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO, die 
durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die 
durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, 
wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei 
Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet 
wird; 

           c)   für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Voll- 
geschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen 
sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, 
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassen-
zahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerun-
det und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zah-
len aufgerundet wird; 

           d)   auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tief- 
garagenanlage errichtet werden dürfen, die Zahl 
von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

           e)   für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung oh- 
ne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem 
Vollgeschoss; 

           f)    für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung oh- 
ne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Voll-
geschossen; 
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           g)   für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der  
Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anla-
gen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in 
der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte 
und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Be-
rechnungswert nach lit. a) - c); 

 
     2.   auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a)  

bzw. lit. d)   g) oder die Höhe der baulichen Anlagen 
bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der 
Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vor-
handenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 
nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 

 
     3.   für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz  

oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), 
wenn sie 

           a)   bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vor- 
handenen Vollgeschosse, 

           b)   unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umge- 
bung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 

 
(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende  

Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit 
 
     1.   1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich  

bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungs-
plan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a 
BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes 
(§ 6 BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von § 10 
BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung 
innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend 
gewerblich oder überwiegend in einer der gewerbli-
chen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, 
Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie 
Berufe) genutzt wird; 

 
     2.   2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich  

bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungs-
plan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Ge-
werbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 
BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt. 

 
 

§ 7 
Nutzungsfaktoren für Grundstücke  

mit sonstiger Nutzung 
 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfakto- 

ren bei Grundstücken, die 
 
     1.   aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Be- 

bauungsplan nicht baulich oder gewerblich sondern 
nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. Friedhö-
fe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) 
oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts-
teils so genutzt werden                                            0,5, 

 
     2.   im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen ent- 

sprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan 
nur in anderer Weise nutzbar sind (z.B. landwirtschaft-
liche Nutzung), wenn 

           a)   sie ohne Bebauung sind, bei 
                 aa)Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren  
                      Wasserflächen                                        0,0167, 
                 bb)Nutzung als Grünland, Ackerland oder  
                      Gartenland                                              0,0333, 

           cc) gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau pp.)         
                                                                                            1,0, 
           was auch dann gilt, wenn sich auf Teilflächen von  
           ihnen Windkraft- oder selbständige Photovoltaikan- 
           lagen befinden, 
 
     b)   sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung 

vergleichbaren Weise genutzt werden (z.B. Friedhöfe, 
Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, 
Campingplätze ohne Bebauung)                             0,5, 

 
     c)   auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof- 

stellen einschließlich der auf ihnen im Rahmen der  
landwirtschaftlichen Nutzung betriebene Biogasan- 
lagen oder  landwirtschaftliche Nebengebäude (z.B. 
Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche,  
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der  
Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl  

           0,2 ergibt,                                                                  1,0 
 
           mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes 
           weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
           für die Restfläche gilt lit. a), 
 
     d)   sie als Campingplatz genutzt werden und eine  

Bebauung besteht, für eine Teilfläche, die sich 
rechnerisch aus der Grundfläche der Baulich- 
keiten geteilt durch die Grundflächenzahl  
0,2 ergibt,                                                                  1,0 

      
           mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
           weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
           für die Restfläche gilt lit. b), 
 
     e)   auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hof- 
           stellen Biogasanlagen gewerblich betrieben werden,  
           für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  
           Grundfläche der Einrichtungen der Biogasanlage  
           geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,          1,5 
           für die Restfläche gilt lit. a), 
 
     f)    sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine 
           Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grund- 
           fläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund- 
           flächenzahl 0,2 ergibt,                                              1,5 
 
           mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und 
           jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
           für die Restfläche gilt lit. a), 
 
     g)   sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer 
           Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von 
           der Satzung erfassten Teilflächen 
           aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks-  
                 oder Gewerbebetrieben dienen,                        1,5, 
 
                 mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite  
                 und jedes weitere tatsächlich vorhandene  
                 Vollgeschoss, 
            
           bb) mit sonstigen Baulichkeiten                                1,0 
                  
                 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite  
                 und jedes weitere tatsächlich vorhandene  
                 Vollgeschoss, 
 
           cc) ohne Bebauung                                                  1,0 
 
           für die Restfläche gilt lit. a). 
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(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6  
Abs. 1. 

 
 

§ 8 
Mehrfach erschlossene Grundstücke 

 
Werden Grundstücke durch mehrere öffentliche Einrichtungen 
bevorteilt, ist die durch diese Satzung ermittelte und bei der 
Verteilung zu berücksichtigende Beitragsfläche bei jeder die-
ser öffentlichen Einrichtung nur zu 2/3 in Ansatz zu bringen. 
Den Beitragsausfall trägt die Gemeinde. 
 

 
§ 9 

Aufwandsspaltung 
 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Stra-
ßenbaubeitrag selbständig erhoben werden für 
 
1.   die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung, 
 
2.   die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Bau- 

maßnahme, 
 
3.   die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue- 

rung der Fahrbahn, 
 
4.   die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue- 

rung der Radwege oder eines von ihnen, 
 
5.   die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue- 

rung der Gehwege oder eines von ihnen, 
 
6.   die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue- 

rung kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von ih-
nen, 

 
7.   die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue- 

rung der Oberflächenentwässerung der öffentlichen Ein-
richtung, 

 
8.   die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue- 

rung der Beleuchtungseinrichtungen der öffentlichen Ein-
richtung, 

 
9.   die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue- 

rung der Parkflächen, 
 
10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneue- 

rung des Straßenbegleitgrüns. 
 

 
§ 10 

Entstehung der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der bei- 

tragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Bei- 

tragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme, frühes-
tens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 

 
(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnit- 

ten entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Ab-
schnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Abschnitts-
bildungsbeschluss. 

 
(4) Die in Abs. 1 – 3 genannten Maßnahmen sind erst dann 

beendet, wenn die technischen Arbeiten entsprechend dem 
von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt 
sind und der Aufwand berechenbar ist. 
 
 

§ 11 
Vorausleistungen 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Voraus-
leistungen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der 
Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit 
der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der 
Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
 
 

§ 12 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des  

Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist 
das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an-
stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitrags-
pflichtig. 

 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; 
bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mitei-
gentumsanteil beitragspflichtig. 

 
(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück,  

bei Bestehen eines Erbbaurechts auf diesem und im Falle 
von Abs. 1 S. 3 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- oder Teil-
eigentum. 

 
 

§ 13 
Beitragsbescheid 

 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, 
wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. 
 
 

§ 14 
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleis-
tungen werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Be-
scheides fällig. 
 
 

§ 15 
Ablösung 

 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstan- 

den ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart wer-
den. 

 
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die  

Ausmaßnahme i.S. von § 1 entstehende Ausbauaufwands 
anhand von bereits vorliegenden Unternehmerrechnungen 
und im Übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie 
den Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei ver-
gleichbaren öffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und 
nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu ver-
teilen, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnah-
me der betreffenden öffentlichen Einrichtung besteht. 

 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitrags- 

pflicht endgültig abgegolten. 



§ 16 
Stundung, Ermäßigung, Erlass 

 
Stellt die Heranziehung zu Straßenausbaubeiträgen im Ein-
zelfall eine unbillige Härte dar, so können die Beiträge gestun-
det, ermäßigt oder erlassen werden. 
 
 
 

§ 17 
Verrentung 

 
Auf Antrag kann die Gemeinde zulassen, dass der Beitrag für 
Verkehrsanlagen in Form einer Rente von höchstens 20 Jah-
resleistungen gezahlt wird. Der Antrag ist vor Fälligkeit des 
Beitrages zu stellen. Der jeweilige Restbetrag wird jährlich mit 
3 Prozent über dem zu Beginn des Jahres geltenden Basis-
zinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches ver-
zinst.  
 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Voltlage 
über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßen-
bauliche Maßnahmen vom 08.12.2005 außer Kraft. 
 
 
Voltlage, den 17.03.2021 
 
 

Norbert Trame 
Bürgermeister 
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Satzung 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen  

in der Gemeinde Voltlage  
 
 
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in 
Verbindung mit § 10 der Nds. Kommunalverfassungsgesetzes 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113) hat der Rat der 
Gemeinde Voltlage in seiner Sitzung vom 17.03.2021 fol-gen-
de Erschließungsbeitragssatzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Erhebung des Erschließungsbeitrages 
 
Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für 
Erschließungsanlagen erhebt die Gemeinde Voltlage entspre-
chend den Vorschriften des Baugesetzbuches Erschließungs-
beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Art der Erschließungsanlagen 

 
Erschließungsanlagen sind 
 
1.   die zum Anbau bestimmten oder die für entsprechend den  

baurechtlichen Vorschriften gewerblich zu nutzenden Flä-
chen erforderlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plät-
ze; 

 
2.   die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün- 

den mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanla-
gen innerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwe-
ge); 

 
3.   die zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sam- 

melstraßen; 
 
4.   öffentliche Parkflächen für Fahrzeuge aller Art sowie Grün- 

anlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit sie 
Bestandteil der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Ver-
kehrsanlagen oder nach städtebaulichen Grundsätzen in-
nerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig 
sind; 

 
5.   Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche  

Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschlie-
ßungsanlagen sind. 

 
 

§ 3 
Umfang der Erschließungsanlagen 

 
 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für 
 
     1.   Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von  

Grundstücken in Baugebieten (Anlagen nach § 127 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung 
von 

           a)   bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 18  
m, 

           b)   über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis  
zu einer Breite von 24 m, 

           c)   über vier Geschossen bis zu einer Breite von 32 m, 
 
wenn sie beidseitig zum Anbau bestimmt sind; 

 
2.   Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grund- 

stücken in Baugebieten (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB) mit einer zulässigen Bebauung von 

     a)   bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 12 m, 
     b)   über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu  

einer Breite von18 m, 
     c)   über vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m, 
 
     wenn sie einseitig zum Anbau bestimmt sind; 
 
3.   Straßen, Wege und Plätze im Kerngebiet, im Gewerbege- 

biet und im Industriegebiet (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 
1 BauGB) bis zu einer Breite von 24 m, wenn sie beidseitig 
und bis zu 18 m, wenn sie einseitig zum Anbau oder zur 
gewerblichen Nutzung bestimmt sind; 

 
4.   Fußwege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr.  

2 BauGB) bis zu einer Breite von 5 m; 
 
5.   Sammelstraßen (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer  

Breite von 21 m; 
 
6.   Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie zu Verkehrsan- 

lagen im Sinne von Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 gehören, bis zu 
einer Breite von 5 m und Grünanlagen bei Anlagen nach 
Nr. 4 bis zu einer Breite von 2 m; 
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     7.   Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht Be- 
standteil der in Nr. 1 bis 5 genannten Verkehrsanlagen 
sind, aber nach städtebaulichen Grundsätzen inner-
halb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig 
sind, bis zu 20 v.H. der Summe der Grundstücksflä-
chen der durch sie erschlossenen Grundstücke; 

 
     8.   Der Umfang von Anlagen nach § 2 Abs. 5 wird durch  

eine ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt. 
 
(2) Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 genannten Breiten um- 

fassen Fahr- und Standspuren, Rad- und Gehwege, 
Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht dagegen 
eventuelle Parkflächen und Grünanlagen. 

 
(3) Die in Abs. 1 Nr. 4 genannte Breite umfasst nicht eventu- 

elle Grünanlagen. 
 
(4) Die in Abs. 1 genannten Breiten sind die Durchschnitts- 

breiten; sie werden ermittelt, indem die Fläche der gesam-
ten Erschließungsanlagen durch die Länge der Anlagen-
achse geteilt wird. 
 

(5) Die in Abs. 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den  
Erschließungsanlagen gehörenden und zu ihrer Herstel-
lung notwendigen Böschungen und Stützmauern sowie 
die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Lan-
des- und Kreisstraßen in der Breite ihrer anschließenden 
freien Strecken. 

 
(6) Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne  

von Abs. 1 unterschiedliche Breiten, so ist der Aufwand für 
die größte Breite beitragsfähig. 

 
(7) Endet eine Straße mit einem Wendehammer, so vergrö- 

ßern sich die in Abs. 1 bestimmten Breiten für den Bereich 
des Wendehammers von 50 v.H., mindestens aber um 8 
m. 

 
 

§ 4 
Ermittlung des beitragsfähigen  

Erschließungsaufwandes 
 
(1) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die  

Kosten 
     1.   für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten  

und Erwerbsnebenkosten) der für die Erschließungs-
anlagen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch 
der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem Ver-
mögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Be-
reitstellung; 

     2.   für die Freilegung, 
     3.   für die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers ein- 

schließlich des Unterbaues, der Befestigung der Ober-
fläche sowie notwendige Erhöhungen oder Vertiefun-
gen, 

     4.   für die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine, 
     5.   für die Radfahrwege mit Schutzstreifen, 
     6.   für die Gehwege, 
     7.   für die Beleuchtungseinrichtungen, 
     8.   für die Entwässerung der Erschließungsanlagen, 
     9.   für die Herstellung von Böschungen, Schutz- und  

Stützmauern, 
     10. für den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
     11. für die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Er- 

schließungsanlagen, 
     12. für die erstmalige Herstellung von Parkflächen, 
     13. für die Herrichtung der Grünanlagen, 

     14. für Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen  
Schall- und Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes, 

     15. der Fremdfinanzierung, 
     16. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine  

beitragsfähige Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur 
und Landschaft zu erbringen sind; 

     17. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Baulei- 
tung, 

     18. Verwaltungskosten der Gemeinde, die ausschließlich  
der Maßnahme zuzurechnen sind und von Mitarbeitern 
der Gemeinde erbrachte Werk- und Dienstleistungen 
für beitragsfähige Maßnahmen. 

 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand umfasst auch  

diejenigen Kosten, die für Fahrbahnen der Ortsdurchfahr-
ten klassifizierter Straßen (Bundesfernstraßen, Landes-
straßen und Kreisstraßen) insoweit entstehen, als sie ge-
genüber ihren anschließenden freien Strecken breiter her-
gestellt werden.  

 
(3) Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschlie- 

ßungsanlagen gehört im Falle einer erschließungsbei-
tragspflichtigen Zuteilung i.S. des § 57 Satz 4 BauGB und 
des § 58 Abs. 1 Satz 1 BauGB auch der Wert nach § 68 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB. 

 
(4) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich ent- 

standenen Kosten ermittelt.  
 
 
 

§ 5 
Art der Ermittlung des beitragsfähigen 

Erschließungsaufwandes 
 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzel-
ne Erschließungsanlage oder für bestimmte Abschnitte einer 
Erschließungsanlage ermittelt werden. Für mehrere Erschlie-
ßungsanlagen, die zur Erschließung von Grundstücken eine 
Einheit bilden, kann der Erschließungsaufwand insgesamt er-
mittelt werden. 
 
 

§ 6 
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen 

Erschließungsaufwand 
 
Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
trägt die Gemeinde 10 v.H. 
 
 
 

§ 7 
Verteilung des umlagefähigen  

Erschließungsaufwandes 
 
(1) Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach  

Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 6) auf die durch die 
einzelne Erschließungsanlage, durch bestimmte Abschnit-
te einer Erschließungsanlage oder im Falle der zusam-
mengefassten Aufwandsermittlung durch die eine Er-
schließungseinheit bildenden Erschließungsanlagen er-
schlossenen Grundstücke (berücksichtigungspflichtige 
Grundstücke) verteilt. Die Verteilung des Aufwandes auf 
diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, 
die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der 
maßgeblichen Grundstücksfläche mit den nach § 8 maß-
geblichen Nutzungsfaktoren ergeben. 
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(2) Als maßgebliche Grundstücksfläche gilt bei Grundstü- 
cken, 

     1.   die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines  
Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb ei-
nes im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder 
gewerblich nutzbar ist; 

 
     2.   die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Au- 

ßenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des 
Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche 
oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 

 
     3.   die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  

liegen, und bei Grundstücken, die über die Grenzen ei-
ner solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Sat-
zungsbereich; 

 
     4.   für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach §  

34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht unter Nr. 6 fal-
len, 

           a)   wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammen- 
hang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, 

           b)   wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich  
(§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen, die Fläche des Grundstücks zwi-
schen der Erschließungsanlage und einer Linie, die 
in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr 
verläuft; 

 
     5.   die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergeben 

den Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt 
sind, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage 
und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Ab-
stand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung entspricht; 

 
     6.   die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in ver- 

gleichbarer Weise (z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplät-
ze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar sind oder in-
nerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so 
genutzt werden, die Gesamtfläche des Grundstücks. 

 
 

§ 8 
Nutzungsfaktoren 

 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungs- 

pflichtigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich 
nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse be-
stimmt. 

 
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach 
landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Sa-
kralbauten werden stets als eingeschossige Gebäude be-
handelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten 
des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i.S. der Landes-
bauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell ge-
nutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen 
in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je voll-
endete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein 
Vollgeschoss gerechnet. 

 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0  

und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25. 
 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die  

in § 7 Abs. 2 bestimmten Flächen – bei Grundstücken, 

     1.   die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Be- 
bauungsplanes liegen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2), 

           a)   die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässi- 
ge Zahl der Vollgeschosse; 

           b)   für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollge- 
schosse die Höhe der baulichen Anlagen festge-
setzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Son-
dergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 
3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 
geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei 
Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruch-
zahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

           c)   für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Voll- 
geschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, 
sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, 
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassen-
zahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerun-
det und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zah-
len aufgerundet wird; 

           d)   auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tief- 
garagenanlage errichtet werden dürfen, die Zahl 
von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

           e)   für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung oh- 
ne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem 
Vollgeschoss; 

           f)    für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung oh- 
ne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Voll-
geschossen; 

           g)   für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der  
Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anla-
gen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in 
der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte 
und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Be-
rechnungswert nach lit. a– c); 

 
     2.   auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a)  

bzw. lit. d) – g) oder die Höhe der baulichen Anlagen 
bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der 
Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vor-
handenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 
nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 

 
     3.   für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz  

oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles liegen (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 bis Nr. 5), 
wenn sie 

           a)   bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vor- 
handenen Vollgeschosse, 

           b)   unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umge- 
bung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 

 
(4) Das sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende  

Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit 
 
     1.   1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich  

bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungs-
plan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a 
BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes 
(§ 6 BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von § 10 
BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung 
innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend 
gewerblich oder überwiegend in einer der gewerbli-
chen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, 
Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie 
Berufe) genutzt wird; 

 
     2.   2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich  

bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungs-
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plan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Ge-
werbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 
BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von § 11 BauNVO 
liegt. 

 
     3.   Die vorstehenden Regelungen zu Nr. 1 und Nr. 2 gel- 

ten nicht für die Abrechnung von selbständigen Grün-
anlagen. 

 
(5) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungs- 

pflichtigen Grundstücken, die nicht baulich oder gewerb-
lich, sondern nur in vergleichbarer Weise (§ 7 Abs. 2 Nr. 6) 
nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils so genutzt werden, beträgt 0,5. 

 
 

 
§ 9 

Grundstück an mehreren Erschließungsanlagen 
 
(1) Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschlie- 

ßungsanlagen i.S. von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB erschlos-
sen werden, sind zu jeder Erschließungsanlage beitrags-
pflichtig. 

 
(2) Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines  

Bebauungsplanes nur für Wohnzwecke bestimmt oder 
werden sie außerhalb von Bebauungsplangebieten nur für 
Wohnzwecke genutzt, so wird die nach § 7 Abs. 2 i.V. mit 
§ 8 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 1 zu be-
rücksichtigende Nutzfläche bei jeder der beitragsfähigen 
Erschließungsanlagen nur zu 2/3 in Ansatz gebracht. Ist 
die nach § 7 Abs. 2 festgestellte Grundstücksfläche des 
berücksichtigungspflichtigen Grundstücks größer als 900 
qm, so beschränkt sich diese Regelung auf die Teilfläche 
von 900 qm Grundstücksfläche. 

 
(3) Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn 
 
     1.   für das Grundstück § 8 Abs. 4 Nr. 1 oder Nr. 2 anzu- 

wenden ist; 
 
     2.   Erschließungsbeiträge für die weitere Erschließungs- 

anlage i.S. von § 127 Abs. 2 BauGB nach geltendem 
Recht nicht erhoben worden sind und auch künftig 
nicht erhoben werden. 

 
(4) Werden Grundstücke durch Wohnwege (§ 127 Abs. 2 Nr.  

2 BauGB) oder durch Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 
BauGB) mehrfach erschlossen, so wird die nach § 7 Abs. 
2 i.V. mit § 8 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 
1 zu berücksichtigende Nutzfläche bei der Abrechnung je-
des Wohnweges bzw. jeder Grünanlage nur zu 2/3 in An-
satz gebracht. 

 
 
 

§ 10 
Kostenspaltung 

 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Er-
schließungsbeitrag erhoben werden für 
 
01. den Erwerb der Erschließungsflächen, 
02. die Freilegung der Erschließungsflächen, 
03. die Herstellung der Fahrbahn, 
04. die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen, 
05. die Herstellung der Radwege oder eines von ihnen, 
06. die Herstellung kombinierter Rad- und Gehwege oder 

     eines von ihnen, 
07. die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen, 
08. die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen, 
09. die Herstellung der Parkflächen, 
10. die Herstellung der Grünanlagen. 
 
 

§ 11 
Merkmale der endgültigen Herstellung  

von Erschließungsanlagen 
 
(1) Straßen, Wege und Plätze, Fußwege und Wohnwege so 

wie Sammelstraßen (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 – 3 
BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn 

 
     1.   sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Stra- 

ße angeschlossen sind, 
     2.   die Gemeinde Eigentümerin ihrer Flächen ist, 
     3.   die Beleuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen  

vorhanden sind, 
     4.   die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungs- 

anlage gemäß dem Bauprogramm hergestellt sind. 
 
(2) Dabei sind hergestellt 
 
     1.   Fahrbahn, Geh- und Radwege (einzeln oder kombi- 

niert) sowie Mischflächen (Kombination aus Fahrbahn 
und Gehweg ohne Abgrenzung untereinander), wenn 
sie einen tragfähigen Unterbau und eine Decke aus 
Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder einem ähnlichen 
Material neuzeitlicher Bauweise aufweisen, 

     2.   die Fußwege und Wohnwege, wenn sie eine Befesti- 
gung mit Platten, Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder ei-
nem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise erhal-
ten haben, 

     3.   die Entwässerungsanlagen, wenn Straßenrinnen,  
Straßeneinläufe oder die sonst zur Ableitung des Stra-
ßenoberflächenwassers erforderlichen Einrichtungen 
betriebsfertig hergestellt sind, 

     4.   die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe  
der Anlage und den örtlichen Verhältnissen angepass-
te Anzahl von Beleuchtungskörpern hergestellt ist. 

 
(3) Park- und Grünflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie  

eine Verbindung zum öffentlichen Straßennetz haben, die 
Gemeinde Eigentümerin ihrer Flächen ist und 

 
     1.   die Parkflächen die in Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 aufgeführ- 

ten Herstellungsmerkmale aufweisen, 
     2.   die Grünflächen gärtnerisch gestaltet sind. 
 
(4) Durch Sondersatzung können im Einzelfall die Bestandtei- 

le und Herstellungsmerkmale einer Erschließungsanlage 
abweichend von Abs. 1 bis Abs. 3 festgelegt werden. 

 
 

§ 12 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstel- 

lung der Erschließungsanlage (§ 133 Abs. 2 BauGB). 
 
(2) In den Fällen einer Kostenspaltung entsteht die Beitrags- 

pflicht mit Abschluss der Maßnahme, deren Aufwand 
durch den Teilbetrag gedeckt werden soll, und der Anord-
nung der Kostenspaltung. 

 
(3) Bei der Abrechnung von bestimmten Abschnitten einer Er- 

schließungsanlage entsteht die Beitragspflicht mit der 
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endgültigen Herstellung der Ab-schnittsmaßnahme und 
der Anordnung der Abschnittsbildung. 

 
 

§ 13 
Immissionsschutzanlagen 

 
Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemäß 
§ 2 Abs. 5 werden durch eine ergänzende Satzung im Einzel-
fall geregelt. 
 

 
§ 14 

Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag 
 
(1) Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht  

oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, kann die Ge-
meinde Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag 
bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen Erschlie-
ßungsbeitrags verlangen, wenn ein Bauvorhaben auf dem 
Grundstück genehmigt wird oder wenn mit der Herstellung 
der Erschließungsanlagen begonnen worden ist und die 
endgültige Herstellung der Erschließungsanlage innerhalb 
von vier Jahren zu erwarten ist. 

 
(2) Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld  

zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht bei-
tragspflichtig ist. 

 
 

§ 15 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstan- 

den ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart wer-
den.  

 
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die  

endgültige Herstellung der Erschließungsanlage entste-
hende Erschließungsaufwand anhand der Kosten für ver-
gleichbare Erschließungsanlagen zu ermitteln und nach 
Maßgabe der §§ 7 bis 9 auf die durch die Erschließungs-
anlage erschlossenen Grundstücke zu verteilen. 

 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitrags- 

pflicht endgültig abgegolten. 
 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 
08.12.2005 außer Kraft. 
 
Voltlage, den 17.03.2021 
 
 

Norbert Trame 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
des Bebauungsplanes Nr. 67  

„Driehauser Straße“ 
der Gemeinde Ostercappeln  

Der Rat der Gemeinde Ostercappeln hat in seiner Sitzung am 
23. März 2021 den Bebauungsplan Nr. 67 „Driehauser Stra-
ße“ gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung be-
schlossen. 
 
Der Geltungsbereich des oben angegebenen Bebauungspla-
nes ist in der Planskizze, die Bestandteil dieser Bekanntma-
chung ist, dargestellt.  

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 67 
„Driehauser Straße“, bestehend aus der Planzeichnung, der 
Begründung, dem Umweltbericht inklusive des Artenschutz-
beitrages, dem Fachbeitrag Artenschutz Fledermäuse, der 
schalltechnischen Beurteilung und der wasserwirtschaftlichen 
Vorplanung, gemäß § 10 Absatz 3 BauGB in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 67 „Driehauser Straße“, bestehend 
aus der Planzeichnung, der Begründung, dem Umweltbericht 
inklusive des Artenschutzbeitrages, dem Fachbeitrag Arten-
schutz Fledermäuse, der schalltechnischen Beurteilung und 
der wasserwirtschaftlichen Vorplanung, liegt gemäß § 10 Ab-
satz 3 BauGB ab sofort im Rathaus der Gemeinde Ostercap-
peln, Gildebrede 1, 49179 Ostercappeln, Zimmer 2.16 wäh-
rend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Jeder-
mann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft 
verlangen. Darüber hinaus können die entsprechenden Unter-
lagen auf der Homepage der Gemeinde Ostercappeln 
www.ostercappeln.de unter der Rubrik Leben und Wohnen / 
Bauen und Wohnen / Bebauungspläne eingesehen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Absatz 1 
BauGB eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 BauGB beachtliche Verletzung über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach 
§ 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde Ostercappeln unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Ab-
satz 2a BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Ab-
satz 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebau-
ungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädi-
gungsansprüche wird hingewiesen. 
 

 
Ostercappeln, den 27. April 2021 
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Gemeinde Ostercappeln  
Der Bürgermeister 
Rainer Ellermann 
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Bekanntmachung  
des Bebauungsplanes 

Nr. 210 „Lehmstrangweg“, 3. Änderung 
der Gemeinde Glandorf 

 
 
Der Rat der Gemeinde Glandorf hat in seiner Sitzung am 
10.03.2021 den Bebauungsplan Nr. 210 „Lehmstrangweg“, 3. 
Änderung als Satzung beschlossen und die dazugehörige Be-
gründung anerkannt. Der Bebauungsplan wurde aus dem gül-
tigen Flächennutzungsplan entwickelt. Der Beschluss wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs sind im nachste-
henden Planausschnitt, der Bestandteil dieser Bekanntma-
chung ist, kenntlich gemacht.  

 
Die Aufstellung / Änderung des Bebauungsplanes erfolgte im 
Rahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 210 „Lehmstrangweg“, liegt nebst Be-
gründung gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) ab sofort im 
Rathaus (Fachdienst Bauen und Umwelt), Münsterstr. 11, 
49219 Glandorf, aus und kann während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Mit dieser Bekanntma-
chung tritt der Bebauungsplan in Kraft.  

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 BauGB  
 
-     eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht- 

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahren- und 
Formvorschriften, 

-     eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be- 
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

-     nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des  
Abwägungsvorgangs 

 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde Glandorf geltend gemacht worden ist. 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung ge-
genüber der Gemeinde Glandorf schriftlich unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungs-
plan eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fäl-
ligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 
 
 
Glandorf, 22.04.2021                                                               
              
 

Gemeinde Glandorf 
Dr. Magdalene Heuvelmann 

Die Bürgermeisterin 
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Bekanntmachung  
des Bebauungsplanes 

Nr. 239 „Hauptstraße / Up de Haar“, 1. Änderung 
der Gemeinde Glandorf 

 
 
Der Rat der Gemeinde Glandorf hat in seiner Sitzung am 
10.03.2021 den Bebauungsplan Nr. 239 „Hauptstraße / Up de 
Haar“, 1. Änderung als Satzung beschlossen und die dazuge-
hörige Begründung anerkannt. Der Bebauungsplan wurde 
aus dem gültigen Flächennutzungsplan entwickelt. Der Be-
schluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs sind im nachste-
henden Planausschnitt, der Bestandteil dieser Bekanntma-
chung ist, kenntlich gemacht.  
 
Die Aufstellung /Änderung des Bebauungsplanes erfolgte im 
Rahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 239 „Hauptstraße / Up de Haar“, liegt 
nebst Begründung gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) ab 
sofort im Rathaus (Fachdienst Bauen und Umwelt), Müns-
terstr. 11, 49219 Glandorf, aus und kann während der Öff-
nungszeiten eingesehen werden. Über den Inhalt des Bebau-
ungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 BauGB  
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-     eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht- 
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahren- und 
Formvorschriften, 

-     eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be- 
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und 

-     nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des  
Abwägungsvorgangs 

 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde Glandorf geltend gemacht worden ist. 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung ge-
genüber der Gemeinde Glandorf schriftlich unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungs-
plan eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fäl-
ligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 
 
Glandorf, 22.04.2021                                                               
              

Gemeinde Glandorf 
Dr. Magdalene Heuvelmann 

Die Bürgermeisterin 
      
Grenzen des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 239 
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Satzung 

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen  
in der Gemeinde Bohmte 

 
 
Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S.1728) 
in Verbindung mit § 10 der Nds. Kommunalverfassungsgeset-
zes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244) hat der 
Rat der Gemeinde Bohmte in seiner Sitzung am 25. März 
2021 folgende Erschließungsbeitragssatzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

Erhebung des Erschließungsbeitrages 
 
Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für 
Erschließungsanlagen erhebt die Gemeinde Bohmte entspre-
chend den Vorschriften des Baugesetzbuches Erschließungs-
beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Art der Erschließungsanlagen 

 
Erschließungsanlagen sind 
 
1.   die zum Anbau bestimmten oder die für entsprechend den  

baurechtlichen Vorschriften gewerblich zu nutzenden Flä-
chen erforderlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plät-
ze; 
 

2.   die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün- 
den mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanla-
gen innerhalb der Baugebiete (z.B. Fußwege, Wohnwe-
ge); 
 

3.   die zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sam- 
melstraßen; 

 
4.   öffentliche Parkflächen für Fahrzeuge aller Art sowie Grün- 

anlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit sie 
Bestandteil der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Ver-
kehrsanlagen oder nach städtebaulichen Grundsätzen in-
nerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig 
sind; 

 
5.   Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche  

Umwelteinwirkungen i.S. des Bundesimmissionsschutzge-
setzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschlie-
ßungsanlagen sind. 

 
 
 

§ 3 
Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für 
 
     1.   Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von  

Grundstücken in Baugebieten (Anlagen nach § 127 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung 
von 

           a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 18 m, 
           b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis  

zu einer Breite von 24 m, 
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           c)   über vier Geschossen bis zu einer Breite von 32 m, 
           wenn sie beidseitig zum Anbau bestimmt sind; 
 
     2.   Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von  

Grundstücken in Baugebieten (Anlagen nach § 127 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen Bebauung 
von 

           a)   bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 12 m, 
           b)   über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis  

zu einer Breite von18 m, 
           c)   über vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m, 
           wenn sie einseitig zum Anbau bestimmt sind; 
 
     3.   Straßen, Wege und Plätze im Kerngebiet, im Gewer- 

begebiet und im Industriegebiet (Anlagen nach § 127 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer Breite von 24 m, 
wenn sie beidseitig und bis zu 18 m, wenn sie einsei-
tig zum Anbau oder zur gewerblichen Nutzung be-
stimmt sind; 

 
     4.   Fußwege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2  

Nr. 2 BauGB) bis zu einer Breite von 5 m; 
 
     5.   Sammelstraßen (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu ei- 

ner Breite von 21 m; 
 
     6.   Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie zu Verkehrs- 

anlagen im Sinne von Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 gehören, bis 
zu einer Breite von 5 m und Grünanlagen bei Anlagen 
nach Nr. 4 bis zu einer Breite von 2 m; 

 
     7.   Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht Be- 

standteil der in Nr. 1 bis 5 genannten Verkehrsanlagen 
sind, aber nach städtebaulichen Grundsätzen inner-
halb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig 
sind, bis zu 20 v.H. der Summe der Grundstücksflä-
chen der durch sie erschlossenen Grundstücke; 

 
     8.   Der Umfang von Anlagen nach § 2 Abs. 5 wird durch  

eine ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt. 
 
(2) Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 genannten Breiten um- 

fassen Fahr- und Standspuren, Rad- und Gehwege, 
Schrammborde und Sicherheitsstreifen, nicht dagegen 
eventuelle Parkflächen und Grünanlagen. 

 
(3) Die in Abs. 1 Nr. 4 genannte Breite umfasst nicht eventu- 

elle Grünanlagen. 
 
(4) Die in Abs. 1 genannten Breiten sind die Durchschnitts- 

breiten; sie werden ermittelt, indem die Fläche der gesam-
ten Erschließungsanlagen durch die Länge der Anlagen-
achse geteilt wird. 

 
(5) Die in Abs. 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den  

Erschließungsanlagen gehörenden und zu ihrer Herstel-
lung notwendigen Böschungen und Stützmauern sowie 
die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Lan-
des- und Kreisstraßen in der Breite ihrer anschließenden 
freien Strecken. 

 
(6) Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne  

von Abs. 1 unterschiedliche Breiten, so ist der Aufwand für 
die größte Breite beitragsfähig. 

 
(7) Endet eine Straße mit einem Wendehammer, so vergrö- 

ßern sich die in Abs. 1 bestimmten Breiten für den Bereich 
des Wendehammers um 50 v.H., mindestens aber um 8 
m. 

§ 4 
Ermittlung des beitragsfähigen  

Erschließungsaufwandes 
 
(1) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die  

Kosten 
 
     1.   für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten  

und Erwerbsnebenkosten) der für die Erschließungs-
anlagen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch 
der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem Ver-
mögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Be-
reitstellung; 

 
     2.   für die Freilegung, 
 
     3.   für die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers ein- 

schließlich des Unterbaues, der Befestigung der Ober-
fläche sowie notwendige Erh-hungen oder Vertiefun-
gen, 

 
     4.   für die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine, 
 
     5.   für die Radfahrwege mit Schutzstreifen, 
 
     6.   für die Gehwege, 
 
     7.   für die Beleuchtungseinrichtungen, 
 
     8.   für die Entwässerung der Erschließungsanlagen, 
 
     9.   für die Herstellung von Böschungen, Schutz- und  

Stützmauern, 
 
     10. für den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
 
     11. für die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Er- 

schließungsanlagen, 
 
     12. für die erstmalige Herstellung von Parkflächen, 
 
     13. für die Herrichtung der Grünanlagen, 
 
     14. für Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen  

Schall- und Umwelteinwirkungen i.S. des Bundesim-
missionsschutzgesetzes, 

 
     15. der Fremdfinanzierung, 
 
     16. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine  

beitragsfähige Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur 
und Landschaft zu erbringen sind; 

 
     17. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Baulei- 

tung, 
 
     18. Verwaltungskosten der Gemeinde, die ausschließlich  

der Maßnahme zuzurechnen sind und von Mitarbeitern 
der Gemeinde erbrachte Werk- und Dienstleistungen 
für beitragsfähige Maßnahmen. 

 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand umfasst auch  

diejenigen Kosten, die für Fahrbahnen der Ortsdurchfahr-
ten klassifizierter Straßen (Bundesfernstraßen, Landes-
straßen und Kreisstraßen) insoweit entstehen, als sie ge-
genüber ihren anschließenden freien Strecken breiter her-
gestellt werden.  

 
(3) Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschlie- 
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ßungsanlagen gehört im Falle einer erschließungsbei-
tragspflichtigen Zuteilung i.S. des § 57 Satz 4 BauGB und 
des § 58 Abs. 1 Satz 1 BauGB auch der Wert nach § 68 
Abs. 1 Nr. 4 BauGB. 

 
(4) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich ent- 

standenen Kosten ermittelt.  
 

 
§ 5 

Art der Ermittlung des beitragsfähigen 
Erschließungsaufwandes 

 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzel-
ne Erschließungsanlage oder für bestimmte Abschnitte einer 
Erschließungsanlage ermittelt werden. Für mehrere Erschlie-
ßungsanlagen, die zur Erschließung von Grundstücken eine 
Einheit bilden, kann der Erschließungsaufwand insgesamt er-
mittelt werden. 
 
 

§ 6 
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen 

Erschließungsaufwand 
 
Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand 
trägt die Gemeinde 10 v.H. 
 
 

§ 7 
Verteilung des umlagefähigen  

Erschließungsaufwandes 
 
(1) Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach  

Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 6) auf die durch die 
einzelne Erschließungsanlage, durch bestimmte Abschnit-
te einer Erschließungsanlage oder im Falle der zusam-
mengefassten Aufwandsermittlung durch die eine Er-
schließungseinheit bildenden Erschließungsanlagen er-
schlossenen Grundstücke (berücksichtigungspflichtige 
Grundstücke) verteilt. Die Verteilung des Aufwandes auf 
diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, 
die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der 
maßgeblichen Grundstücksfläche mit den nach § 8 maß-
geblichen Nutzungsfaktoren ergeben. 

 
(2) Als maßgebliche Grundstücksfläche gilt bei Grundstü- 

cken, 
 
     1.   die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines  

Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb ei-
nes im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder 
gewerblich nutzbar ist; 

 
     2.   die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Au- 

ßenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des 
Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche 
oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist; 

 
     3.   die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  

liegen, und bei Grundstücken, die über die Grenzen ei-
ner solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Sat-
zungsbereich; 

 
     4.   für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach §  

34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht unter Nr. 6 fal-
len, 

     a)   wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang  

bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Ge-
samtfläche des Grundstücks, 
 

           b)   wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich  
(§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen, die Fläche des Grundstücks zwi-
schen der Erschließungsanlage und einer Linie, die 
in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr 
verläuft; 

 
     5.   die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergeben- 

den Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt 
sind, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage 
und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Ab-
stand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder 
gewerblichen Nutzung entspricht; 

 
     6.   die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in ver- 

gleichbarer Weise (z.B. Friedhöfe, Sport- und Festplät-
ze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar sind oder in-
nerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so 
genutzt werden, die Gesamtfläche des Grundstücks. 

 
 
 

§ 8 
Nutzungsfaktoren 

 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungs- 

pflichtigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich 
nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse be-
stimmt. 

 
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach 
landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Sa-
kralbauten werden stets als eingeschossige Gebäude be-
handelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten 
des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i.S. der Landes-
bauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell ge-
nutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen 
in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je voll-
endete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein 
Vollgeschoss gerechnet. 

 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0  

und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25. 
 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die  

in § 7 Abs. 2 bestimmten Flächen – bei Grundstücken, 
 
     1.   die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Be- 

bauungsplanes liegen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2), 
           a)   die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässi- 

ge Zahl der Vollgeschosse; 
 

           b)   für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollge- 
schosse die Höhe der baulichen Anlagen festge-
setzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Son-
dergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 
3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 
geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei 
Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruch-
zahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 
 

           c)   für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Voll- 
geschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, 
sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, 
die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassen-
zahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerun-
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det und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zah-
len aufgerundet wird; 

 
           d)   auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tief- 

garagenanlage errichtet werden dürfen, die Zahl 
von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene; 

 
           e)   für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung oh- 

ne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem 
Vollgeschoss; 

 
           f)    für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung oh- 

ne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Voll-
geschossen; 

 
           g)   für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der  

Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anla-
gen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in 
der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte 
und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Be-
rechnungswert nach lit. a– c); 

 
     2.   auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a)  

bzw. lit. d) – g) oder die Höhe der baulichen Anlagen 
bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der 
Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vor-
handenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 
nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 
 

     3.   für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz  
oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles liegen (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 bis Nr. 5), 
wenn sie 

           a)   bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vor- 
handenen Vollgeschosse, 

 
           b)   unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umge- 

bung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
 

(4) Das sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende  
Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit 

 
     1.   1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich  

bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungs-
plan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a 
BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischge-bie-
tes (§ 6 BauNVO), Urbanen Gebiet ( § 6a BauNVO) 
oder Sondergebietes i.S. von § 10 BauNVO oder ohne 
ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Be-
bauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder 
überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnli-
chen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und 
Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt 
wird; 

 
     2.   2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich  

bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungs-
plan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Ge-
werbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 
BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von § 11 BauNVO 
liegt. 

 
     3.   Die vorstehenden Regelungen zu Nr. 1 und Nr. 2 gel- 

ten nicht für die Abrechnung von selbständigen Grün-
anlagen. 

 
(5) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungs- 

pflichtigen Grundstücken, die nicht baulich oder gewerb-

lich, sondern nur in vergleichbarer Weise (§ 7 Abs. 2 Nr. 6) 
nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils so genutzt werden, beträgt 0,5. 

 
 

§ 9 
Grundstück an mehreren  

Erschließungsanlagen 
 
(1) Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschlie- 

ßungsanlagen i.S. von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB erschlos-
sen werden, sind zu jeder Erschließungsanlage beitrags-
pflichtig. 

 
(2) Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines  

Bebauungsplanes nur für Wohnzwecke bestimmt oder 
werden sie außerhalb von Bebauungsplangebieten nur für 
Wohnzwecke genutzt, so wird die nach § 7 Abs. 2 i.V. mit 
§ 8 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 1 zu be-
rücksichtigende Nutzfläche bei jeder der beitragsfähigen 
Erschließungsanlagen nur zu 2/3 in Ansatz gebracht. Ist 
die nach § 7 Abs. 2 festgestellte Grundstücksfläche des 
berücksichtigungspflichtigen Grundstücks größer als 900 
qm, so beschränkt sich diese Regelung auf die Teilfläche 
von 900 qm Grundstücksfläche. 

 
(3) Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn 
 
     1.   für das Grundstück § 8 Abs. 4 Nr. 1 oder Nr. 2 anzu- 

wenden ist; 
 
     2.   Erschließungsbeiträge für die weitere Erschließungs- 

anlage i.S. von § 127 Abs. 2 BauGB nach geltendem 
Recht nicht erhoben worden sind und auch künftig 
nicht erhoben werden. 

 
(4) Werden Grundstücke durch Wohnwege (§ 127 Abs. 2 Nr.  

2 BauGB) oder durch Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 
BauGB) mehrfach erschlossen, so wird die nach § 7 Abs. 
2 i.V. mit § 8 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 
1 zu berücksichtigende Nutzfläche bei der Abrechnung je-
des Wohnweges bzw. jeder Grünanlage nur zu 2/3 in An-
satz gebracht. 

 
 

§ 10 
Kostenspaltung 

 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Er-
schließungsbeitrag erhoben werden für 
 
1.   den Erwerb der Erschließungsflächen, 
 
2.   die Freilegung der Erschließungsflächen, 
 
3.   die Herstellung der Fahrbahn, 
 
4.   die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen, 
 
5.   die Herstellung der Radwege oder eines von ihnen, 
 
6.   die Herstellung kombinierter Rad- und Gehwege oder 

eines von ihnen, 
 
7.   die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen, 
 
8.   die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen, 
 
9.   die Herstellung der Parkflächen, 
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10. die Herstellung der Grünanlagen. 
 
 

§ 11 
Merkmale der endgültigen Herstellung  

von Erschließungsanlagen 
 
(1) Straßen, Wege und Plätze, Fußwege und Wohnwege so- 

wie Sammelstraßen (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 – 3 
BauGB) sind endgültig hergestellt, wenn 

 
     1.   sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Stra- 

ße angeschlossen sind, 
 
     2.   die Gemeinde Eigentümerin ihrer Flächen ist, 
 
     3.   die Beleuchtungs- und Entwässerungseinrichtungen  

vorhanden sind, 
 
     4.   die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungs- 

anlage gemäß dem Bauprogramm hergestellt sind. 
 
(2) Dabei sind hergestellt 
 
     1.   Fahrbahn, Geh- und Radwege (einzeln oder kombi- 

niert) sowie Mischflächen (Kombination aus Fahrbahn 
und Gehweg ohne Abgrenzung untereinander), wenn 
sie einen tragfähigen Unterbau und eine Decke aus 
Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder einem ähnlichen 
Material neu-zeitlicher Bauweise aufweisen, 

 
     2.   die Fußwege und Wohnwege, wenn sie eine Befesti- 

gung mit Platten, Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder ei-
nem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise erhal-
ten haben, 

 
     3.   die Entwässerungsanlagen, wenn Straßenrinnen,  

Straßeneinläufe oder die sonst zur Ableitung des Stra-
ßenoberflächenwassers erforderlichen Einrichtungen 
betriebsfertig hergestellt sind, 

 
     4.   die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe  

der Anlage und den örtlichen Verhältnissen angepass-
te Anzahl von Beleuchtungskörpern hergestellt ist. 

 
(3) Park- und Grünflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie  

eine Verbindung zum öffentlichen Straßennetz haben, die 
Gemeinde Eigentümerin ihrer Flächen ist und 

 
     1.   die Parkflächen die in Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 aufgeführ- 

ten Herstellungsmerkmale aufweisen, 
 
     2.   die Grünflächen gärtnerisch gestaltet sind. 
 
(4) Durch Sondersatzung können im Einzelfall die Bestandtei- 

le und Herstellungsmerkmale einer Erschließungsanlage 
abweichend von Abs. 1 bis Abs. 3 festgelegt werden. 

 
 

§ 12 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstel- 

lung der Erschließungsanlage (§ 133 Abs. 2 BauGB). 
 
(2) In den Fällen einer Kostenspaltung entsteht die Beitrags- 

pflicht mit Abschluss der Maßnahme, deren Aufwand 
durch den Teilbetrag gedeckt werden soll, und der Anord-
nung der Kostenspaltung. 

(3) Bei der Abrechnung von bestimmten Abschnitten einer Er- 
schließungsanlage entsteht die Beitragspflicht mit der 
endgültigen Herstellung der Ab-schnittsmaßnahme und 
der Anordnung der Abschnittsbildung. 

 
 

§ 13 
Immissionsschutzanlagen 

 
Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemäß 
§ 2 Abs. 5 werden durch eine ergänzende Satzung im Einzel-
fall geregelt. 
 
 
 

§ 14 
Vorausleistungen auf den  

Erschließungsbeitrag 
 
(1) Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht  

oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, kann die Ge-
meinde Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag 
bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen Erschlie-
ßungsbeitrags verlangen, wenn ein Bauvorhaben auf dem 
Grundstück genehmigt wird oder wenn mit der Herstellung 
der Erschließungsanlagen begonnen worden ist und die 
endgültige Herstellung der Erschließungsanlage innerhalb 
von vier Jahren zu erwarten ist. 

 
(2) Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld  

zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht bei-
tragspflichtig ist. 

 
 

§ 15 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstan- 

den ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart wer-
den.  

 
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die  

endgültige Herstellung der Erschließungsanlage entste-
hende Erschließungsaufwand anhand der Kosten für ver-
gleichbare Erschließungsanlagen zu ermitteln und nach 
Maßgabe der §§ 7 bis 9 auf die durch die Erschließungs-
anlage erschlossenen Grundstücke zu verteilen. 

 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitrags- 

pflicht endgültig abgegolten. 
 
 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Er-
schließungsbeiträgen in der Gemeinde Bohmte vom 
07.10.1987 i. d. F. der Änderungssatzung vom 18.04.1988 au-
ßer Kraft. 
 
 
Bohmte, den 19. April 2021 
 
 

Bürgermeisterin 
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Bekanntmachung 
des Bebauungsplan Nr. 47 "Gosepark"  

der Gemeinde Alfhausen 
 
 
Der Rat der Gemeinde Alfhausen hat in seiner Sitzung am 
29.04.2021 den Bebauungsplan Nr. 47 "Gosepark", beste-
hend aus der Planzeichnung mit den planungsrechtlichen und 
baugestalterischen Festsetzungen, gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen und die Begründung dazu 
anerkannt.  
 
Der Geltungsbereich (sh. nachstehenden Kartenausschnitt) 
zur Größe von insgesamt ca. 4,9 ha liegt am südlich der en-
geren Ortslage Alfhausens, unmittelbar östlich der Eduard-
Sudendorf-Straße, sowie südlich der Straße Am Bahnhof-
sesch. Die Bauflächen sollen als allgemeines Wohngebiet 
ausgewiesen werden.  
 

 
 
Der Bebauungsplan Nr. 47 "Gosepark" einschließlich Begrün-
dung kann ab sofort bei der Gemeinde Alfhausen, Bremer Tor 
8, 49594 Alfhausen, während der Dienststunden von jeder-
mann eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan in Kraft.   
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Alfhausen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungs-
plan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 
 

 
Alfhausen, den 30.04 2021 

Gemeinde Alfhausen 
Die Bürgermeisterin 

Droste 
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Bekanntmachung 
des Bebauungsplan Nr. 46  

"Gewerbegebiet Ankumer Straße"  
der Gemeinde Alfhausen 

 
 
Der Rat der Gemeinde Alfhausen hat in seiner Sitzung am 
08.10.2020 den Bebauungsplan Nr. 46 "Gewerbegebiet Anku-
mer Straße", bestehend aus der Planzeichnung mit den pla-
nungsrechtlichen und baugestalterischen Festsetzungen, ge-
mäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen und die Be-
gründung dazu anerkannt.  
 
Durch die Planungen soll der Wirtschafts- und Arbeitsstandort 
Alfhausen durch ein angemessenes Angebot an Gewerbe-
grundstücken im Bereich des Gewerbestandortes westlich der 
Bersenbrücker Straße (B 68) und nördlich der Ankumer Stra-
ße (L 76) für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf gesichert, ge-
stärkt und fortentwickelt werden. Der ca. 3,4 ha große Gel-
tungsbereich ist in dem nachstehenden Kartenausschnitt 
durch Umrandung gekennzeichnet: 
 

  
Der Bebauungsplan Nr. 46 "Gewerbegebiet Ankumer Straße" 
einschließlich Begründung kann ab sofort bei der Gemeinde 
Alfhausen, Bremer Tor 8, 49594 Alfhausen, während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden. Über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.   
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
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Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Alfhausen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungs-
plan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 
 
 
Alfhausen, den 30.04 2021 
 
 

Gemeinde Alfhausen 
Die Bürgermeisterin 

Droste 
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Bekanntmachung 
der 5. Änderung des Bebauungsplans  

Nr. 2 „Östlich der B 68“ 
der Gemeinde Alfhausen 

 
 
Der Rat der Gemeinde Alfhausen hat in seiner Sitzung am 
29.04.2021 die 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Öst-
lich der B 68“, bestehend aus der Planzeichnung mit den pla-
nungsrechtlichen und baugestalterischen Festsetzungen, ge-
mäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen und die Be-
gründung dazu anerkannt.  
 
Für den ca. 0,4 ha großen Geltungsbereich ist eine Auswei-
sung als Fläche für den Gemeinbedarf geplant. Er ist in dem 
nachstehenden Kartenausschnitt durch Umrandung gekenn-
zeichnet: 
  

 
Die 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Östlich der B 
68“einschließlich Begründung kann ab sofort bei der Gemein-
de Alfhausen, Bremer Tor 8, 49594 Alfhausen, während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden. Über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt die Änderung in Kraft.   
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-

hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Alfhausen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungs-
plan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 
 
 
Alfhausen, den 30.04 2021 
 
 

Gemeinde Alfhausen 
Die Bürgermeisterin 

Droste 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Bad Rothenfelde  

für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), hat der Rat der Ge-
meinde Bad Rothenfelde in seiner Sitzung am 11.03.2021 fol-
gende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf                          14.047.700 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf             14.816.100 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf                                 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                     0 € 
 
 
2.   im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit                                       13.484.200 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender  
     Verwaltungstätigkeit                                       13.677.200 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit           777.800 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit       2.891.000 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit      198.900 € 
 
festgesetzt. 
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Nachrichtlich: 
Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes          14.262.000 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes          16.767.100 € 
 
 
Der Wirtschaftsplan des Abwasserbeseitigungsbetriebes 
für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
im Erfolgsplan mit                    
Erträgen in Höhe von                                             1.646.273 € 
Aufwendungen in Höhe von                                  1.646.273 € 
 
im Vermögensplan mit             
Einnahmen in Höhe von                                           402.547 € 
Ausgaben in Höhe von                                             402.547 € 
 
festgesetzt. 
 
 
Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Haushalts-
jahr 2021 wird 
 
im Erfolgsplan mit                    
Erträgen in Höhe von                                                846.044 € 
Aufwendungen in Höhe von                                     846.044 € 
 
im Vermögensplan mit             
Einnahmen in Höhe von                                           223.177 € 
Ausgaben in Höhe von                                             223.177 € 
 
festgesetzt. 
 
 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bäderbetriebe für 
das Haushaltsjahr 2021 wird für den 
 
Bereich Gesundheitstherme  
 
mit Erträgen in Höhe von                                          530.000 € 
mit Aufwendungen in Höhe von                                900.000 € 
 
für den Bereich Freibad 
 
mit Erträgen in Höhe von                                           62.900 € 
mit Aufwendungen in Höhe von                                265.900 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men werden nicht veranschlagt. 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen wird  
 
beim Abwasserbeseitigungsbetrieb auf                          0 €,  
beim Wasserwerk auf                                             120.000 €,  
und beim Eigenbetrieb Bäderbetriebe auf                       0  € 
 
festgesetzt.  
 

 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 

In den Vermögensplänen des Abwasserbeseitigungsbetrie-
bes, des Wasserwerkes und des Eigenbetriebes Bäderbe-
triebe werden keine Verpflichtungsermächtigungen veran-
schlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haus-
haltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf                                                                 2.240.000 €, 
 
beim Abwasserbeseitigungsbetrieb auf               220.000 €, 
beim Wasserwerk auf                                             100.000 €, 
und beim Eigenbetrieb Bäderbetriebe auf              95.000 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuerhebesätze für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
     a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
           (Grundsteuer A)                                               360 v. H. 
     b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B)              360 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer                                                       380 v. H. 
 
 
Bad Rothenfelde, 11. März 2021 
                                                                                   
 
 

Gemeinde Bad Rothenfelde 
Rehkämper 

Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach §§ 120 Abs. 2 und 130 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Geneh-
migung ist durch den Landkreis Osnabrück – Kommunalauf-
sicht - am 29. April 2021 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 25. Mai 2021 bis einschließlich 2. Juni 2021 zur Einsicht-
nahme in der Gemeindeverwaltung Bad Rothenfelde, Frank-
furter Straße 3, 49214 Bad Rothenfelde, Finanzabteilung 
(Ostflügel, EG, Zimmer 66), öffentlich aus. 
 
 
Bad Rothenfelde, 3. Mai 2021 
 
 
 

Gemeinde Bad Rothenfelde 
Rehkämper 

Bürgermeister 
 

 
Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück Nr. 9, 15. Mai 2021  

295



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296

Herausgegeben vom Landkreis Osnabrück, Am Schölerberg 1, 49082 Osnabrück. 
Zur Veröffentlichung bestimmte Bekanntmachungen sind zu richten an den Landkreis Osnabrück - Fachdienst 1 - Service - Postfach 25 09, 49015 Osnabrück - 

Druck und Verlag: B. Ad. Ricke, Postfach 13 06, 49589 Bersenbrück. Das Amtsblatt erscheint 14täglich, in der Regel Mitte und Ende eines jeden Monats. 
Laufender Bezug und Einzelstück durch den Verlag. Bezugspreis: bis 12 Seiten € 1,60, je weitere 2 Seiten  € 0,15 brutto mehr; zuzüglich € 2,05 Versandkosten.


